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Die peregrinen Gangemeinden des römischen Reichs.

Es Iloll in den folgenden Blättern der Bestand unll der
Prooßss der Einverleibung der niohtstä':;tisch geordneten Unter­
thanengemeinden des Reichs der Stadt Rom erörtert werden.

In Betracht kommen die Staatswesen, welohe nuf einer an­
deren als der municipalen Organisation beruhend an das römi­
sche Städtereich angegliedert wurden. Es ist ain Grundzug der
römisohen Politik, die Institutionen der Unterthanen möglichst
konservativ zu behandeln. Andererseits trägt das römische Reioh
als das einer Stadt und als beruhend auf einem Städtebunde
einen ausgesprochen munioipalen Charakter: das <parcere devictis'
hat zur Aufnahme nichtmunioipaler Staatswesen in den Reiohs­
orgauismus, die uniformirende Tendenz zur· mehr oder· minder
allmählichen Umwandlung derselben in Städtegebiete geführt.
Rom lässt den, sei es auf Grund eines Staatsvertrags (foedusl,
sei" es auf Grund der deditio zum Reich gekommenen Gemeinden
die alte Verfassung, mag dieselbe nun demokratisoh oder aristo'
kratisoh oder monarchisch sein. Die Modifikationen dieser Po'
litien gehen nur so weit, als 6S die Einverleibung und die For­
mulirung des Unterthanenverhältnisses erheischt. Ein Kriterium
derselben ist die Assimilation, zum mindesten die äusserliche,
der Politien an die römische Verfassung, z. B. die Bezeichnung
der peregrinen Institute mit römischen Namen. Staatswesen, die
dem römischen auf der Autonomie aller Gemeinden des Reiches
beruhenden Staatswesen völlig disparat sind, können nioht· als
solohe in den Unterthanenverband eintreten. Ausgesohlossen
sind alBo die Territorien, welohe nicht einer Volksgeineinde
Bondern einem König gehören. Die <reges socii' sind Grundherren
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ihrer Staaten, keine Gemeinden sondern Grundherrschaften, etwa
wie die salius des Kaisers und der römischen Grossen und nicht
mit den Unterthanen eines solchen Königs sondern mit der Person
des Königs schliesst Rom seinen Vertrag ab (Mommsen, Staats­
recht IU, 652). Das Königreich eines f'e.x socius ist so wenig
eine Gemeinde des Reiches wie die Länder der in keinem Ver­
hältniss zu Rom stehenden Despoten, wohl aber können als Ge­
meinden Roms gelten die monarchisch regiel'ten Gaustaaten z, B­
der afrikanischen Stämme, deren Reicbsangehörigkeitdurch die
officielle Anwendung römischer Bezeichnungen für ihre Institu­
tionen ausser Zweifel ist. Ihr Königtbum ist nicht das der rohen
Despotie,sondern ein Volks- und Wahlkönigthum, eine monar­
chische Magistratur. Deshalb werden die Fürsten dieser Gemein­
den auch nicht als reges sondern als (Häuptlinge', principes, be­
zeichnet, Sie sind nicht mehr als die (Tetrarchen' der Gaue der
galatischen Keltenstämme. Neben diesen (Ersten des Volke' steht
dann regelmässig wie es scheint ein mit dem persönlichen König­
thum unvereinbares aristokratisches Collegium, dieseniores. Diese
sind das Gegenstück des ordo decurionum der Stadtgemeinden
und werden auch geradezu decuriones genannt. Wie der of'do de­
curionum die aristokratische Verfassung der römischen Gemeinden
nach dem Muster der Hauptstadt, so bezeichnet die Conservirung
der seniores und ähnlicher Collegien die Zugehörigkeit des Gau­
staats zum römischen Reich, Naturgemäss hat Rom die pere­
grinen Analoga seiner eigenen Politie gefordert, während es die
monarchischen Institutionen möglichst verkümmert.

Die nicht städtisch geordnete Unterthanengemeinde wird
dadurch am besten definirt, dass sie bestimmt ist, in den Muni­
cipalverband einzutreten, indem Ortschaften der Gaugemeinde
selbständig gemacht und die Hoheitsrechte auf sie übertragen
werden,so dass aus der Gaugemeinde der Vocontier die Stadt­
gemeinde Vasio, aus dem Gebiet des Volkes das der Stadt wird.
Eine solche Metamorphose ist natürlich in wirklichen König­
reichen ausgeschlossen - um noch einmal auf diese einen Blick
zu werfen. Hier geht der Weg zur städtischen Organisation
nur über die Leiche des betreffenden Königs hinweg. Im Pontus
konnte erst nach der Beseitigung des Königshauses die Städte­
verfassung eingeführt werden j dagegen hat der Gaustaat der
Vocontier während. der Umwandlung der Gau- in eine Stadt­
gemeinde einen praetor ehenso gut wie in den latinischen Stadt­
gemeinden der alten Zeit und in den gallischen civitates der trans-
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alpinen Provinz findet sieh der Vergobret neben dem Quaestor,
der Gaubauptmann neben dem Stadtsäckelmeister.

Nichtstädtische oder Gaugemeinden gibt es nur in den ro~

manischen Provinzen des Reichs. Die Hellenisirung der asia.·
tisohen Landsohaften bedeutet vor allem die Einführung der
griechischen 1t6Al~ und die Aufhebung der 19v1l. Statt der
Stammgemeinde der Lykier besteht das KOIVOV AUldwv d. b. der
Bund der lykischen Stadtgemeinden (vgl. Strabo p. 664) 1).

Eine Ausnahme bildet Galatum, aber das ist auch keltisohes
Land, gehört also niobt zU de. Lykiern u. s. w. Hier bestehen
die drei Keltengaue der Tectosagen, Tolistoagen, Troomer als
lflvll. Sie entwickelten sioh aber wie die Gemeinden des keltisohen
Mutterlandes zu römisohen, unter dem Einfluss der griechisoben
Sphäre zu 1tOA€ll;;. Das 19vOl;; TEKTOCa,lWV geht über in die J.l.ll~

Tp6rroAlc •• TEKTOCa,TWV "A1Kupa (s. Mommsen R. G. Va 314).
Die galatisohen Gemeinden heissen insohriftlioh bald 19voc bald
1t6Al~.

Plinius (V § 95) redet zwar von der gens Isaurioa., aber
eine Gemeinde der Isaurer gibt es nioht mehr, sondern nur iS3n­
rische Stadtgemeinden.

Dagegen ist die Gauverfassung der galatischen Stämme auoh
bei Plinius (§ 146), mit dem Strabo (p. 567) zu vergleichen ist,
deutlioh kenntlich. Die drei gentes bilden bei Plinius zusa.mmen
195 <populi ac tetrarcMae'. Klarer ist Strabo: jedes lavoc
(gens) enthält 4: J.l.epll, die deshalb TE.Tpapx[al beissen. Wir er­
kennen Bofort, dass dies die pagi sind. Auoh die Helvetier haben
ja vier (pagi'. Alle vier Gaue haben eine gemeinsame ßouM
von 300 Minnern. Des Plinius 195 Tetrarchien sind ein Unding,
auoh kann man ac nioht als einfaohe Copula fassen. Es ist =
sive. Die popuZi mögen gentilitates oder vici sein oder sonst
welcher kleinste Bestandtheil des Gansta.a.tes. Der ausgezeiohnete
Bericht Strabos nennt die Hauptorte dieser Stämme, Ankyra,
Pessinus, Tavion <ppoupla (oder lJ.l.rropta) also casteUa. Das ist

1 Als Aushebungsbezirke fungiren in den asiatisohen Provinzen
daneben die einzelnen Provinzen oder Clientelstaaten: es gieht 1) 00­

hortes oderalae: Ityraeornm, Chaloidenorum, Commagenorum, 2) Pa­
phlagonum, Phrygum (vgI. Hermes XIX p. 45), Cilioum, 3) sind ein
dritter ConscnptioDsverein die Städte: oobb. Apamenorum, Canatbe­
morum, Damascenorum; die Heimathsbezeiohnung ist entweder auf die
Provinz oder die Landschaft oder aber auf einen Ort (Dorf oder Stadt)
gestellt. Ein Mittelglied, die Gll.ugemeinde, findet siell nicht,
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staatsreohtlich correkt, dar mit der Markverfassung eine n:6~lC

unvereinbar ist. Wenn diese Orte in den griechischen Insohriften
n:OAE.lC heissen, so ist das die allmähliche Hellenisirung. Die
faMTcu wurden zu fUAAOTP<X1KOL Die Hellenisirung dieser orien­
talischen Kelten batte dieselbe Folge wie die Romanisirung der
oeoidentalen: die Metamorphose der Gau' in die Stadtgemeinde.

Das Ergebniaa der um die :Mitte des IIL vorchristliohen
Jahrhunderte abgesohloesenen Unterwerfnng Italiene unter die
Stadt Rom war die italisohe Wehrgenossensohaft, bestehend aus
Rom mit seinen Oolonien und den durch ein foedus an Rom
gebundenen mehr oder weniger autonomen Gemeinden. DieBe
Gemeinden waren fast durohweg Städte, sei ee von Anfang an,
sei es, daes durch Roms Oolonisation Gangemeinden, wie die Sa­
biner, Ma.rser, in Städteterritorien verwa.ndelt waren.

Diese Gleiohheit der Politien machte einen, die Autonomie
der Gemeinden garantirenden, Bündnisllvertrag möglich, denn Rom
musste in, den gemeinsamen Institutionen und der nahen Ver­
wandtsohaft aller Italiker (an weloher die griechisohen Bündner
dank der hellenisirenden Geschichtsdarstellung theilnahmen), eher
eine AuWorderungzur Herstellung eines ähnlichen Bundes als
einen Anlass zur Verniohtung der einzelnen Gemeinden sehen.

Im Jahre 241 stand Rom vor der Aufgabe, für den weet­
lichen Thail der Insel Sizilien, der nunmehr Rom gehörte (Po­
lybiu8 I 62 § 8 W.), eine Administrationsform zu finden. DaB
römisohe Sizilien bestand aus karthagischen und hellenistisohen
Stadtgemeinden. Sie wurden nioht zum foeilus zugelassen, son­
dern zn Unterthanengemeinden, aber mit 'tolerierter Autonomie'
(Mommsen) gemacht. Das Kennzeichen dieses Verhältnisses ist
das von jeder Stadt zu leistende stipendium, d. h. die ursprüng­
lich als Kriegsoontribution veranlagte. dann aber perpetuell ge­
machte Abgabe der Unterthanen (Staatsreoht III 732).

Von dieser Abgabe sind allerdings zu Oiceros Zeit einige
Städte des ehemals karthagisohen Gebiets befreit als 'liberae et
immunes' (Oic. Verr. III 6 § 13): Oenturipa, Halaesa, Segesta,
Halioya, Panhormus. Aber es ist möglioh, dass diese Immunität
eine spätere Vergünstigung ist.

Im Jahre 212 wurden auoh die Städte des Königreiohs von
Syrakus einverleibt. Nur eine von ihnen hat zu OiceroB Zeit das
foedus, nämlich Tauromenium 1. Alle anderen sind stipendiariae

1 Von Netium ist das zweifelhaft. Cicero sagt Verr. 111 6'§ 12,
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civitates oder, wie es in Sizilien heisst, de.oumanae. Taufomenium
muss, da das foedus nioht nachträglich einer stipendiären Ge­
meinde verliehen werden kann. sohon 212 zum Bunde zugelassen
worden sein. :Messana war bekanntlioh seit Eröffnung der sizi­
!isohen Frage verbündete Stadt.

:Mit der Organisation Siziliens war der Begriff der mit dem
Stipendium belasteten aber sonst autonomen Stadtgemeinde in's
Reioh eingeführt.

Sardinien und Corlliea.

Seit dem Jahre 238 wurden Sardinien und Corsica als Provinzen
angesehen. Es gab auf den Inseln als ehemals punischem Gebiet
Stadtgemeinden. Die 32 Städte, welche P!inius auf Corllica an­
gibt (III § 80), sind bis auf wenige (001. :Mariana, Aleria) punische
Städte und seit der Dedition civitates stipendialiae. Die meisten
werden ursprünglich einheimische Dörfer oder Calltelle, wie sie
die Bergvölker haben, gewesen seiu (vgl. Strabo p.224, der von
lpuJlaTa der Corsen apricht); aber dasll Pliniua aie als civitates,
als Gemeinden aufzählt, zeigt, dass sie zu punischen Stadtge-
meinden geworden sind. .

Keiner einzigen Stadt ist das faedus oder nur die Immu­
nität verliehen worden (Cicero pro Soauro 2, 44) was bei den
nie endenden, erbitterten Kämpfen gegen Sarden und Corsen sehr
begreiftioh ist.

Dafür, dass die punisohen Städte als uppida stipendiaria
fortbestanden haben, fehlt es auch nicht an inschriftlichen Zeug­
nissen. C X 7513: Himilconi Idnibalis f. Luei hafW aeilem em
S. O. fac. coeravit; Himilco f. statuam. Der< aenatus) ist wie
in den Pa.tronataurkunden der afrikanisohen Städte der punische
Stadtrath (YEpouda).

Von den <Gemeinden) (populi, civitates), welohe PUnius an­
führt (III § 80 Corsica § 84 Sardinien), aind wohl nur wenige
einheimbohe Gaugemeinden, da mit diesen schon die punische

es gäbe in Sizilien nur zwei civitates foederll.tae: Messana und Tauro­
menium. Y 22 § 66 allerdings wird von Tll.uromenium und Net i um
gesagt, dass' utral1ue foeaerata> sei. Verres hatte nämlich von den
Netinern die aecuma, eben jene Abgabe, erhuben; die Berechtigung
dazu bestreitet Cicero. Das kann vielleicht veranlassen der ersten Stelle
zu glauben und in der zweiten eiue tendenziöse Entstellung zu seilen:
als foederata wäre Netium allerdings nicht stipendiär gewesen.
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Herrschaft aufgeräumt haben wird. Bei Livius wird nie eine
Gemeinde sondern immer nur das Volk der Sa.rdi, Corsi genannt.
Aber die Inschriften lehren, da.ss die Stämme noch in der Kaiser­
zeit bestanden haben. C. XIV 2554 werden Auxilien der (civi­
tates barbariae in Sardinia: genannt. Damit ist allerdings die
Existenz von einheimischen Gaugemeillden bewiesen. Civitates
harbariae kann nicht ein allgemeiner Ausdruck für 'Peregrine' sein.
Der <Agisimus Taramonni Fifens(is) ex Sardinia' gehört zu die­
sen Auxilien (C. III 878 Diplom), cin Oares(ius) (Ptol. KaPJ1VC10l)
in einem sardischen Corps im Dipl. XXVI (C. UI Suppl. 3). Die
Aushebung findet im übrigen Dach der Provinz, nicht naoh Gauen
statt (oohh. Sardorum, Corsorum).

Unter den plinianischen civitates si~d unverkennbar einige
gentes: die Corsi z. B., welohe XVIII 'oppida' haben d. h. Castelle;
die Balari = BdAUpOl Strabos p. 225, der sie unter den OPEIU

levt'J ll.ulflihrt. Das Beste lehren die Steine. 1) Sardinien: da
ist zuerst C. X 7930, ein Grenzstein, der auf der einen Seite die
Inschrift 'terminus Giddilitanorum ... (folgen einige noch nicht
gedeutete Buchstaben), auf der anderen (terminus Euthichiano­
rum' hat. Also eine Termination der Territorien zweier Stämme.
Die GalUlenses und Patuleenses, deren Grenzstreitigkeiten der Pro­
consul Helvius Agrippa unter dem Kaiser Otto entscheidet (Bruns,
Fontes t\ p. 216), sind ebenfalls Gaugemeinden.

2) Für Corsica bezeugt des Ptolemaeus' (levl1 KWllt'JMv
OI.KOÜVTa> (III 2 § 6) die Fortdauer der Stämme. Erhalten ist
ein Brief Vespasiaus an die 'magistratus et senatores Vanacino­
rum' (Bruns, fontes I'> p. 225) die bei Ptolemaeus als OöavaKlvOl
erscheinen. Es handelt sich auch hier um eine Grenzregulirung
und zwar zwisohen den Vanacini und Mariani, der Colonia Ma­
riana (Ptolem. § 5 Maplavo{ nOAlc; Plin. § 80 colonia Mariana
a C. Mario dedueta). Auf zwei Cremonenser Militärdiplomen
(C. V 4092; 4091) wird genannt ein<•. ex gregale L. Yale,'ius
Oaienis f. Ta"vius Qpinus ex Oors(iea)' und ein' ex gregaHs M.
Numisius Saionis f. Nomasius Corsis Vinacen(us). Ptolemaeus nennt
§ 6 IUe 'ÜmVOlj die Vinaceni kennen wir schon als Vanaoini aus
dem kaiserlichen Rescript.

Die sardisohen und oorsisohen Stämme waren die ersten
nichtstädtisohen Gemeinden, die das römische Reich sieh inoor­
porirte. Wie den Stadtgemeinden Siziliens hat man auch ihnen
die Autonomie der deditieii gelassen.



Spanien.

Ueber die Anwendung der versohiedeuen Unterthanenver­
hältnisse auf die von 218 bis 27 v. Ohr. bekämpften und unter­
worfenen iberischen Stämme fehlt es tur die einzelnen Reoeptions­
akte ganz und gar an Naohriohten. Wir wissen nur vereinzeltes;
so z. B., dass mit den BeUern und Titthern im Jahr 179 ein
foeilu8 gesohlossen wurde (Appian Tber. 44; Polyb. XXXV 2 §11
nennt sie clJ/J/JaxoUVT€C im Jahre 151). Föderirte Völker oder
Städte werden von Livius öfter erwähnt, seltener aber mit Namen
genannt (vgl. 26, 20 § 1; 24, 41, 3; 2S, 49, {) (Ilitnrgis); § 11
(Bizerra) ; 28,24 (Suessetani und Edetani). Die erste verbündete
Gemeinde ist Saguntum (vor 218). Aber wir können auch diese
Angaben .über die Aufnahme der einzelnen Gemeinden in den
Untertbanenverband entbehren, da wir im Plinius eine summa­
rische Statistik der spanischen Gemeinden naoh Vollendung der
Unterwerrung haben.

Dass bei weitem die meisten Stämme oder Völker - denn
die Gaugemeinden thun sioh im Kriege gewöhnlioh zu Dationalen
Verbinden zusammen nnd die römischen Schriftsteller beriohten
bei der Erzä.blung del' kriegerisohen Ereignisse gewöhnlich von
grösseren Völkerbünden - mit Waft'engewalt bezwungen und
darum jeder politisohen Autonomie beranbt, also aufgelöst wurden,
ist deutlioh (vgI. übel' die Ilergetes Liv. 28, 34, 12). Dem harten
Klang der Kriegsberichte entspricht völlig die von Plinius ge­
zeichnete politische Vel;'lassung des augusteisohen Spaniens. Abge­
sehen von den eben mit'Mühe befriedeten Gauen des Nordwestens,
die man Grund genug hatte zu schonen, gibt eB Gaugemeinden
in Spanien gar nicht mehr. Das römische Prinoip •divide et
impera: hat die Ortschaften der aufgelösten Gaue zu oppida. sH­
pendiaria erhoben und die ursprünglich ganz gleioh organisirten
Länder Spanien und Gallien sind völlige Gegensätze geworden.
In Spaden hat man starl, oolonisirt und alle einheimisohen Gaue
beseitigt, in Gallien hat man alles bestehen lassen. Man ver­
spürt dort die Strenge der Republik, hier die geniale Milde des
divu!! J ulius.

Die Verselbständigung der peregrinen Ortsohaften, denen
als Gaudörfern jede Autonomie gemangelt hatte, ist wieder ein
neues OrganisatioDsprinoip. Man gibt die Immunität, Libertät
und da!! foedus au die oppida. der ehema.ligen Gaue, als ob diese
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nie best.anden hätten. In Baetica gibt eil nntel' 175 oppida 6 ci­
vitates Uberae, 3 foederatae (Malaclt wird allein gena.nnt, Plinius
III § 8), 120 stipendiariae, der Rellt sind latinische und römische
Gemeinden. In Hispania Citerior sind unter 293 Gemeinden 179
Städte; von denen sind 135 stipendiär, nur eine ist föderirt
(Tarraco). Lusitanien bat 45 Gemeinden, darunter 36 stipendiäre
(IV§ 117), keine einzige fl5derirte.

Die Gemeindeverfassung der spanischen Provinz hat ansge­
zeichnet behandelt Detlersen im Philologus XXXII p. 600ff.

Ba.etica ist offenbar ganz städtisch organisirt, denn PUnius
spricht nur von (175) oppida, während er in der Tarra.conensis
zuerst den a.llgemeinen Begriff eivitas (popult~) der Gemeinde
nennt, dann die oppida,. so dass der zweite Thei! der Gemeinden
Gaugemeinden sein müssen. § 18: <••• civita.tes provincia ipsa­
praeter oontributas aliis .... CCXCIII oontinet i oppida CLXXVIIII,
iniis colonias XII, oppida o. Romanorum XUI, Latinorum vete­
rum XVIII, foedera.torum unam, stipendiaria CXXV>. Wenn unter
den 293 civitatell 179 oppida, Stadtgemeinden, sind, so können
die übrigen 114 nur Gaugemeinden sein (Detlefsen a. a. 0.).

Uebergeordnet ist diesen städtischen und ländlichen ·Ge­
meinden der conventus iuridicus.

Die .Verwaltung basirt also in Spanien auf Stadt- und Gau­
gemeinden. Es ist ein Irrthum, wenn Detlefsen die 114 neben
den Städten bestehenden populitur Gemeinden der gentes, der
Stämme hält «Landgemeinden' sagt er) wie etwa die pagi Ge­
meinden der gens sind. Nein, diese 114 sind selbst gentes. Von
einer Verselbständigung irgend welcher Landgemeinden der Stämme
kann keine Rede sein. V'erselbständigt durch die Anflösung der
Gaue entstehen die oppida stipendiaria.

Aber die 114 Gll.ugemeinden der Tarraoonensis sind nur ein
kleiner Theil aller spanisohen Gemeinden, die meisten Gauge­
meinden sind als politische Grossen verschwunden und nur noch
geographische Bezirke. Diese Verhältnisse sind aus Plinius deut­
lich erkennbar. Baetioa. zerfällt in 175 oppida, also Städte. Wenn
also PUnins (§ 13) eine regio Baeturia (zwisohen Baetis und Anas)
erwähnt, welche von zwei <{/(Jntes', den Celtici und Turduli ein­
genommen werde, so ist dns eine historische Reminisoenz. Die
gentes finden, da es nur Stadtgemeinden gibt,keinen Platz. Ebenso
verhält es sioh mit den meisten Gaumunen, welche Plinius in der
diesseitigen Provinz, welche noch einige Gaue enthält, nennt.
Dass die Gaunamen nur· geographische Bedeutung haben, zeigt
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schon die Bezeichnung regio, die für sie bei Plinitul teohnisch ist:
regio Edetll.nia § 20 u. s. w.

Plinius gibt zuerst (§ 19-22) eine geographische Einthei­
lung der Tarraconensis nach den (regiones" den ehemaligen Gau­
gebieten bis zu den Vascones (der \ibrige Thei! wird mit der
Westküste lln 110 ff. bebandelt). Dann folgt die politiaolle Ein­
theilung nach Conventen und Gemeinden (§§ 23-28). Zuerst
wird der Convent genannt, dann die in ihm enthaltenen Gemein­
den. So hat der conventus Tarraconensis 42 populi, genannt
werden von ooloniae oiv. .I. oman. 2, von 001. LaHn. 6, von sti­
pendiaria oppida 3. Bei einzelnen Gemeinden wird nebenbei
angegeben, zu welcher ragio odergana sie gehören. So (Cae­
saraugusta. regionis Edetaniae'; (Ilerdenses Surdll.onum gentis',
< Oseenses l'egionis Vessetaniae'. - Der conventu8 Carthagi,tiensis
hat 65 Gemeinden. Boi den TJletani wird gesagt, dass sie re­
gioni!! Carpetaniae seien (§ 25). Gangemeinden sind in den ersten
drei Qonventen nicht vorhanden, es gibt nur ooloniae "iv. Rom.,
Lat. und oppida stipendiaria. Auch anf den Insohriften ist hier
von Gauen nicht die Spurt. PliniuB fahrt dann fort § 26:

(in Cluniensem eonventum Vat'duli ducunt populos XIIII,
ex quibns Alabanenses tantum nominare libeat 2, Turmogiili IIII
in qnibns Segisamonenses et Segisamainlienses. In enndem oon­
ventnm Carieles et Vennenses quinque civitatibus vadunt quarum
Bunt Velienses. Eodem Pelendones-Celtiberum (ein Begriff) HII
populis, quorum Numantiui fuere clari; siout in Vaceaeon~m XVII
civitatibus Intercatienses (und drei andere); nam in Cantabriae
VII populis II Inliobriga Bola memoratur, in Autrigonum X civita­
tibus Tritium et Virovesca. Arevacis nomen dedit fluvius Areva.
Horum VI oppida (die alle genannt werden) , •• ad oceanum re­
liqua vergunt Vardulique ex pl'aedictis et Oantahri.

Der conv. Asturum hat 22 popuHj § 28: ., in his Bunt Gi­
gurri, Paesici, Lancienses, Zoelae 4.

1 Die 'Erktani' (0. III, 4251 eto.) tragen zwar den Namen des
Gaues, aber nur weil dieser zugleich der der Stadt ist, des 'municipium
Edetanorum', Nur geographisch leben die Namen der Gaue noch fort
(vgl. praef. orae maritumae Lacetanae: Dessau 2714).

2 IV 110 werden drei weitere oppida. Vardulorum genannt.
II IV 111: civitatium vnn regio Oantabrorum. Genaunt werden

Orgerwmesei e Cantabris. Offenbar liegt eine Ungenauigkeit des Plinius
oder Oorruptel in den Zll.hlen vor.

4 IV 111 werden noch Noega oppidum und die Paesici genannt.
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Der conv. Lucensis hat XVI populi, - praeter CeItieos et
Lemavos ignobilium ae barbarae appellationis 1•

Der oonv. Bmcantm bat XXIII! oivitates; genannt werden
Bracari, Biballi, Coelerni, Ca1laooi, Equaosi, Limici, Querquerni
< eitra fastidium' z.

Vergleicht man die Aufzählung der Gemeinden in den IV
nordwestlichen Conventen mit den drei ersten, so fehlt die Ein­
lheilung in 001. civ. Rom., Lat. und oppida stiplJl'liUariorum, statt
ihrer treten im oonv. Olwniensis gentes mit städtirmben Gemein­
den auf, und zwar sind die gentes hier äUBserlioh otl'tmbar mebr
als geographisohe Begritl'e und historisohe Reminisoenz.

Es heiast: <Varduli ducunt populos XIV, Carietes et Ven­
nenses V oivitatibus vadunt" während in den bisber genannten
Gerichtsbezirken die gentes nur" als regionel! und nebenbei er­
wähnt wurden. Aber die popUli der Varduli eto. sind doch a.lle
bei Plinius (o1Jpida', (stipendiäre) Stadtgemeinden, die Stämme
konnten deshalb, wenn Plinius ganz correot wäre, trotzdem er
ihnen stilistisch eine Handlung (dueunl) zuschreibt, nicht mehr
Gaugemeiuden Bein, denn Städte kann es im Gau nicht geben.
Aus dem Dilemma helfen uus die Inschriften hinaus. Während
von den übrigen spanisohen Gauen keine Spur übrig ist, erschei­
nen die der 4: nordwestlichen Convente nicbtseIten. Es wird
auoh im conventus Cluniensis nach Gauen ausgeboben. AnzuReh­
man, dass die ala Carietum et Veniaesum aus einem ehemals" ein
Gauland darstellenden geographischen BeziI'k ausgehoben sei, geht
nicht an, da wohl die Völker, die nationes, nicht aber die ein­
zelnen Stä.mme, wenn sie politisch vemichtet sind, solche Regionen
bilden.

Wenn die C oppida) der Stä.mme des cluniensischen Convents
wirkliohe oppida stipendiaria gewesen wären, würde sie Plinius
zweifellos als solche bezeichnet haben. So aber ist oppidum nur
ein anderer Ausdruck für casteZlum, wie die Ortschaften der Gau­
gemeinden technisch beissen. Mit der Wendung <Vardllli .•

1 IV 111: Giba'fci, Egiva'f'fi, (cognomina Namarini), lailovi, Ar­
'foni, Arrotrebae, Geltici cognomim Neri et super Tamarici •. Gopori
oppidum Noeta, Geltici cognorl~ine Praestamarci, G~lcni. Im ganzen 10
civitates.

11 IV 112: Helleni, Gl'ovi, castellum Tyde, .. oppidum Abohrioo.,
.. Leut~i, Seu1'bi, Bl'aearum oppidum Augusta, quas super Gallaeeia.
Mit den drei genannten gibt also PliniWl xm civitates des conv. Brac. an.
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ducunt' u. s. w. hebt doch Plinius die Verschiedenheit dieser
gentes von den nur als geographische Begriffe von ihm erwähn­
ten der übrigen Tarraconensis deutlich genug hervor.

Wirklich noch bestehende Gaue gibt es auch in den drei
letzten Conventen und die plinianische Bescllreibung lässt das
auch einigermassen hervortreten. Es folgt der conv. Asturwn.
Seinen Namen hat er von der natio Astnrnm, dem Volk - nicht
der Gemeinde - der Asturer. Sie zerfallen in A. Transmontani
und Augztstani (von Augusta Asturica). Die Eintheilnng ist eine
rein geographische. . ~ier sind aber die pOlYuZ-i nicht Städte, son­
dern wirklich Gaue, wie die Namen und die Inschriften zeigen.
Ebenso besteht der conventus Lzwensis aus Gaugemeinden uml
der conventus Bracantm nicht minder. Der c. Bracarum hat
seinen Namen von dem Volk der Bracares. Er heisst auch Bra­
caraugustanus von der Stdt. Auch in diesen drei zweifellos aus
Gaugemeinden bestehenden Conventen gebraucht Plinius für die
Castelle der Gaue oppidu'tn (oppidum Noega: HlI § 111; Noeta
opp. ibid.; opp. Abobrica § 112 j daneben' castellulll Tyde'); offen­
bar will Plinius mit oppidum griissere Ortschaften von den bIossen
Burgen unterscheiden.

Die ausserordelltliche Unklarheit deR plinianischen Berichtes
kommt daher, dass Plinius von populi der Varduli etc. im conv.
Cluniensis spricht, während er sonst mit popnlus die wirkliche
Gemeinde bezeichnet, die populi also streng genommen den Be­
stand von gentes ausschliessen müssten. Da er aber auch in den
drei letzten Conventen Gaue neben Ortschaften nennt, so müssen
diese Orte neben dem Gaue eine gewisse Selbständigkeit gehabt
haben, wie Vasio im Gau der Vocontier und wie die Städte in
den civitates der drei Gallien. Hier herrscht also ein anderes
Princip wie in dem übrigen Spanien, wo neben den peregrinen
Städten, den oppida stipendiaria, Gaue nicht mehr bestehen. Viel­
leicht gehören die oppida der vier letzten Convente gar nicht
mehr zu einem Gau, sondern sind als Hauptorte eines ehemaligen
Gaues an dessen Stelle getreten. Nur aus Gauen können diese
Convente wegen der 114 Gemeinden, welche die Tarraconensis
ausseI' den wirklichen Städten der römischen, latinischen und
stipendiären enthielt, nicht wohl bestanden haben. Die Zahl ist
zu gross. Die grösseren Ortschaften der Gaue müssen auch als
populi, als Gemeinden, gegolten haben. Addirt man die Zahl der
populi des conv. Cluniensis, Asturum, Bracarnm, Lucensis, so sind
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es 129 1• Das aind nicht viel mehr wie die 114 niohtlltädtischen
Gemeinden, welche wir aue diesen Oonventen gewinnen müssen.

Den regiones der übrigen Tarraconensie entsprechen die Astu­
res, Bracares; es aind die Völker, deren politischer Verband auf­
gehoben iat. Man wird auch die gentes des übrigen Spaniens
nioht für ehemalige Gaue, sondern für Völker zu halten ha­
ben 2. Der Nordwesten besteht aus den zwei grossen Välkeraohafta­
gebieten von Aaturien und Gallaeoien. Asturia ist zum oonventu8
Asturum geworden, während aus Ga.llaeoia zwei Oonventc, der
c. Bracarum und der c. Lucenais gebildet sind (vgI. Ptolemaeus:
raXXal1<ol BpaU{(Xp\Ol und r. AOUK~VC\O\. Die G!enzen dieser
Gebiete sind unklar. Die civitas Zoelarum rechnet Pliniua III 25
zu den Asturea, XIX 210 zu Gallaecia.

Das eigenthümliche Nebeneinanderbestehen der Gaugemeinde
und ihrer Ortschaften iat am besten ersiohtlioh aus dem Auftreten
eines (censitor civitatium Vasconum et Vardulorum ~ Wären die
Gaugemeinden völlig aufgehoben, so würden sie gar nioht er­
wälmt und der Oensus nur naoh den oivitates benannt sein. Der
Ausdruck entsprioht genau der Darstellung des Plinius, der auoh
von civitates der Vardnli eto. sprioht. Die besten Zeugen für die
Existenz der Gaugemeinden in den vier OonventeD sind die In­
sohriften.

O. Ir 4233 (Tarraoo) wird ein Clnteroatiensis BX gente Vac­
oaeorum> genannt, vgI. Plin. § 26: in Vacoaeorum XVII civi­
tatibus Interoatiens6s (8. Ptolem. II 6 § 50). O. II 6093 wird
derselbe L. Antonius Paterni f. Quir. Modestus bezeiohnet als

1 I 0, C&uniensis: Varduli
Turmogidi
Carietes et Venienses
Pelondons
Vaccaei
Cantabri
Autrigones
Arevaci

1I c. AsturuIll
III o. Luoensis
IV o. Braearum

14
4:
5
4

17
7

10
6

22
16
24

-~

II Wenn Strabo berichtet (p. 156), dass die IvbuCETal (gens Indige­
tum: PUn.) /JE/JEPIClMEVOI TETpaxa seien. so können damit nur 4 Stämme
des Volks gemeint sein, vgl. Livius XXVIII 3 § 3: Orougis in Maesses­
Bum finibus Baslitanae gelltis.
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tIntercatiensis ex genrte] Vacoaeorum Cillniensis'. Er ist also
von Geburt Peregriner vom Stamm der Vacoaei aus dem Castell
Intereatia, dann aber rilmisoher BUrger der Gemeinde CIllllia ge­
worden. Die Tribus von O1unia ist die Galeria (Kubitschek, Imp.
Rom. tributim desoriptum p. 192). Der lilann ist also nach per­
sönlioher Verleihung des oivitas Romana der Quirina zugewiesen
und später in die Gemeinde O1unia aufgenommen worden 1. Die
Funktion des Gaues als domus beweist seine Existenz als poli­
tisohe Gemeinde.

Oefter werden Oantabri genannt. C. II 4233: Patiniae Pa­
ternae Paterni fil. Amocensi O1uniens(i) ex gente Cantabro[r(um)].
Da auoh L. Antonius 1) Paterni filius, 2) Calltaber und 3) O1u­
niensis ist, 80 wird Paternia seine Schwester sein. Dann war
sie also gebürtig auS eine" Gemeinde der CantabIi. Das ist wohl
AmoCfmsis (Amooa). t Amocensi ex g. Cant.' muss zusammen
gehören. Clunia kann nicht ihl' Geburtsort sein, da es Stadt
der Arevaei ist (Plin. § 27; Ptolem. II 6 § 56).

C. II 4240 (Tarraco): Q. Poroio Q. fit Quir. Vitustino Can­
tabr(o) Iuliobrig(ensi). Iuliobriga ist Stadt der Cantabri nach
Plinius § 27. Die Gaugemeinde als origQ eines römischen Bür­
gers muss auffallen. Der Vater des Mannes war nooh Cantaber.
Vielleicht erklärt sich die peregtine origo daher, dllS! diese zum
Bürgerrecht gelangten Peregrinen l,eiuer Stadtgemeinde zugewie­
sen worden sind. Derselbe Fall liegt noch zweimal vor: C II
4192 (Tarraoo): C. Annio L. f. Qttir. Flavo Iuliobrigensi ex gente
Cantabrorum.

C. II 4191 (ebendaher): L. Annio L. f. Gal. Cantabro ..
Segobrigenses omnibus honoribus gestis Segobrigae. Die Galeria.
ist die Tribus von Segobriga (s. Kubitschek). Der Bruder C.
Annius hat die QuiIina, wie aUe uns bekannten zur civitas ge­
langten Cantabra (s. oben), dieser die Galeria, weil er der Ge­
meinde Segobriga, die römische Stadt gewesen sein muss (8.
Kubitschek), zugowiesen wurde, während die Tribus Quirina die
persische ist. Segobriga liegt im conventus Carthaginiensis (PIi­
nius § 25 und ist bei Plinius stipendiär, wohl irrthümlich wegen
der Tribus und des Münzrechts.

Ein peregriner Cantaber in t Cantaber Elguismio Luci p(uer)
Marti Magno' (Co II 3061).

1 Die Quirina kommt auoh sonst in Clunia vor (C. 1I 2798,
6093, 4.233).
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Ein weiteres Zeugniss für die Existenz von Gaugemeinden
im conv. Oluniensis ist die Aushebung nach Gauen. Es gibt
l cohortes Varaulorilm' (Wilm. 1520), eine (ala Oarictum ci Ve­
niaesiwm' CO. II 4373); die beiden Gaue werden auch von Plinius
zusammen genannt (§ 26 Oarietes et Vennenses); eine <ala Am­
vacol'um' Wilm. 1255j ala Vasoonum (Wilm. 1625). Im o. OIu­
niensis sind also alle Gaue bis auf zwei (Pelondonlls und Autri­
gones) Aushebungsbezirke ; in den drei anderen Oonventen wird
nach COI1venten ausgehoben resp. Daoh Landsohaften.

Diecoh. Lucens'ium ist das Contingent des c. Lucensis, sie
heisst auoh (0. III 3662) 'eoh. Lueensium Oallaecornm" weil Cal·
laeeia die beiden Oonvente, den c. Bracarnm und o. Lucensis,
umfasst. Die coh. Asturnm et OalJaeeorum (Co III 6065) ist aus
den drei Conventen zusammen ausgehoben. Die 0011. Braoarum
und C. Asturum aus den gleiolmamigen Geriohtssprengeln. Die
eoh. Oallaecorum aus dem c. Lucensis und Bracarum. AstUl'ia und
Callaecia sind Provinoialsprengel {vgl. Dessau 1376, 1342, 1379}
eines legatus iuridicus und des procurator.

Ein gleicher Spl'engel ist Vettonia in Lusitanien (Dessau
1372: proc. provo Lusitaniae et Vettoniae), das Gebiet des Volks
der Vettones (PIin. IHI § 116). Es gibt eine ala llettonum O. R.
(C. III Diplom 21) neben (eohh. Lusitanorum " die das Contin­
gent der ganzen Provinoia Lusitania sind. Vettonia ist nicht ein
Theil, sondern ein Annex von Lusitanien, wie die citirte Inschrift
zeigt.

Es soHen nun die auf Gaue der drei westlichen Oonvente
bezüglichen Insohriften besprochen werden.

1. conv. Braoarnm.

C. JI 2477 (aus Aquae Flaviae): im Jahre 79 stellen eine
Inschrift auf (civitates X: Aquifiavienses, Aobrigens(cs), BibaZi,
Ooelernt, Equaest, Interamici, Limici, Aeltisoc(i) , Querqucf'ni,
Tamigani'. Die Inschrift bezieht sich auf ein von den 10 Ge­
meinden gemeinsam geleistetes Werk (man vergleiche die In­
sohrift der Briioke von Alcantara C. II p.89-93; Wilm. 804).
Nur die ersten zwei sind wohl Stadt-, die übrigen Gaugemeinden.
Plinius nenllnt (§ 28) als (Bracarum civitates' von ihnen die mei­
sten (Bibali, Coelerni, Equaesi, Limici, Qnerquerni). Die Ur­
kunde bestätigt, dass in den vier nordwestlichen Conventen Stadt­
und Gaugemeinden nebeneinander bestehen.

C. II 5353: Reburrlls Vacisi f.oastello Berensi Limicus h. s. e.
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Die Limici als Stamm des conv. Bracarum nennt auoh Plinius
(§ 28) und die eben besprochene Inschrift.

C. Il 774 Bassua Miaami f. Orovus. Crovns ist wohl ein
Angehöriger der Grovi des Plillius (HIl 112 im c. Brae.), die
Ptolemaeus rpOUIOI nennt (Il 6 § 45). Eine O"oul'ia C. 1I 2550.

Il. eon v. A sturum.

C. Il 2633 (Bruns, Fontes ll p.314) aus Astnrica. Es ist
eine Urkunde -''Jer den Abschluss eines hospitium:

<M. Lieinio Crasso L. Calpurnio Piaone COll. (74 v. ChI'.)
HII K. Maias gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum et gen­
tilitas Tridiavorum ex gente idem Zoelarum hospitium vetustum
antiquom renovaverunt, eiqne omnes aUs alium in fidem olien­
telamque suam BUOlUJ1que liberorum pOBterorumque receporunt.
egerunt: (folgen 6 peregrine Namen), per Abienum Pentili magi­
stratum Zoelarum. Actum Curunda.

Glabrione ot Homull0 oos. (152 p. Chr.) V idus Iulias. Idem
gentilitas Desoncorum et gentilitaa Tridiavorum in eandem eHen­
telam, eadem foedera receperunt: ex gente Avolgigorum Semper­
nium Perpetuum OrniMum et ex gente Visaligol'um Antonil1m
Arquillm et ex gente Cabrua.genigorum Flavium Frontonem Zoelas.
Egernut L. Domitius Silo et L. Flavius Severus Asturioae.'

Der Inhalt der eraten Urkunde iBt, dass die Sippen (gellti­
litates) der Tridiavi und Desonci, gehörig zur gens Zoelarum,
einen alten Bund unter sich erneuern; der der zweiten, dass von
denselben gentilitates drei Personen aus drei fremden gentes in
ihren Bund aufgenommen werden. Schwierigkeiten macht nur
das Wort Zoelas am Sohluss; es wird nicht anders zu deuten sein,
als dass es sich a.uf die drei Männet bezieht und dass sie, von
Geburt anderen gentes angehörend, durch Uebersiedlung oder
sonstwie in die gens ZoeZarum eingetreten sind.

Hübner fasst die gentes Avolgigorum, Cabruagenigorum,
Visaligorum, weil die drei Gentilen derselben als Zoelae bezeioh­
net wurden, als gentilitates wiederum der Zoelae. Dem Begriff der
gens seien in der zweiten Urkunde die Zoelae C als civitas' über­
geordnet, indem seit der Abfassung der ersten Urlmnde die gen­
tilitatoB zu gentes, die gens Z. zur civitas geworden aei. Aehn­
licb Detlefsen a. a. O. p. 667. Ich halte diese Interpretation für
verfeblt. Es ist nicht zu sagen, was denn eigentlioh civitas
im Gegensatz zu gens geweaen aei. Den Anlass zu einer sol­
ohen Auffassung hat Detlefsen gegeben, der die Gaue deB nord-
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westlichen Spaniens von den gentes des übrigen unterscheidet als
'Landgemeinden' und Untergaue. Aber die Paesici und Zoelae sind
so gut eine gens wie die Cantabri. Untergane sind höchstens die
gentUitates. Die Terminologie der beiden Urkunden ist völlig
dieselbe und 'Zoelas' muss anders erklärt werden. Die gentüitas
muss eine Sippe, ein grosserer Kreis von Familien sein, entspre'
chend etwa der römischen 'gens'. Eine gentilitas auch C. 11 804
(Lnsitania): 'diis Laribns Gapeticorum gentilitatis'. Namen von
gentilitates scheinen ferner zu sein die gens pflegt als solche
bezeichnet zu weräen - die peregrinen auf den Individualnamen
folgenden Namen (im Genetiv meistens). Vgl. Valerius Sangeni
f. Calidus AbUq(uum?) (C. II 2817). L. Terentio Paterno Ebu·
mnco Titi f. Quir. (C.1I 2828). L. Licinius Seranus Auvancum
(C. II 2827); [Li]cinio Titllllo [C]oronicum (2745); Proonlus
Tritalioum L. f. Uxs(amensis) (3077). Andere im Index C. II
p. 1161. Für solohe Gentilitätsbezeiohnungen halte ich auoh Or­
niacum, Arquuinm der zweiten Urkunde.

Die Zoelae sind bei Plioius eine Gaug6meinde des oonv.
Asturum (§ 28). Curunda, wo die erste Urkunde verfasst ist, ist
ein Castell oder Dorf der Zoelae.

Die Zoelae werden insohriftlioh genannt noch C. 11 2606
(5651 Supp1.): 'ordo Zoelar(um)'; C. Ir 5684 .. 'civis Zoelae > wie
civis Trevir.

Wir kennen noch andere aaturiaohe Gaustaaten.
C. 1I 2698 (Ast. Transmontani): Vianegl0 Segei fiX gente

Abilicum Trogilna Caeaari [p]osit. O. Ir 5731 (A. Tranem.): , ••
Avopate an. LX ex gente Ablaidacoru(m).

C. 11 2610 (Dess8.u 2079): L. Pompai L. f. Pom. Rebnrro
Fabro Gig~wro Oalubrigen(si).

Die Gigurri sind nach Plinius (§ 28) populus des astnri·
sehen Convents.Calubriga ist eine ihrer Ortschaften.

C. Ir 2856: Ambata Paesica Argamonica Ambati uxor f. e.
Die Paesici bei Plin. JIIr, 111.

C. II 5736 (Ast. Trausm.): .. Caeliconicae ex gente Penio·
ru(m). Die Insohrift ist aus dem Jahre 265 p. Chr.

C. II 5749 (Ast. Tr.), 1)0 DA
2 GENTE KETIA
3 NO AVM LI EX
4 GENTE RATRIVM

u. s. w.
zu lesen ist; ... gente Ketiano[rJum [et] ex gente Ratrium
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C. II 5741 (Ast. Tr.): M (?) OIJUlati Ocmugilis Segisumo
gente Vi,·omenico,·um.

ur. conv. Lucensis.

Zum Gau der Cileni (PUn. IIII 112) gehört die Oilena C. II
2649; eine ala Lemavol'u,m C. II 2103.

Unbekannt ist die Lage des C. II 865 (Westlusitanien) ge­
nannten Gaus: <Valerius Avit. Turran[i]ns Sulpici de vico Bae­
doro genUs Pintonnm:

Klarer als die plinianische ist die Darstellung der spani­
schen Territorien bei Ptolemaeus. Sie hilft sehr viel dazu, die
desPliniuf! richtig zu deuten.

Während Plinius die Völkerschaften nur theilweise nennt,
theilt Ptolemaeus die ganze Provinz zunächst in Volkskreis6 und
nennt dann die in jedem liegenden Gemeinden. Es siud wie bei
Plinius in dem grössten Theil von Spanien nur Städte, im Nord­
westen im Gebiet der KaXXaucoi BpaucuplOi conv. Bracll.­
rum}, der K. AOUKnVClOl c. Lucenses) und in 'AcToupia aber
auch Gaugemeinden. Allerdings wel'den diese nicht als solche
neben' den Städten hervorgehoben, sondern ihre Städte aufgezählt.
Hierin kommt die Autonomie der Ortschaften im Gau gut zum
Ausdruck. Detlefsen hat sich wohl wesentlich durch Ptolemaeus
verleiten lassen, in den Völkern gl'osse Gaugemeinden und in den
wh'klichen Ganen kleine Untergane der grossen vergleichbar
den keltischen pagi - zu sehen. Er stellt die Asturer anf die­
selbe Stufe wie die Vaecaei, während jene doch nur ein Volk,
keine Gaugemeinde, diese aber ein Gau sind.

Wir haben in dem Verzeichniss des Ptolemaeus eine wün­
sohenswerthe Ergänzung der plinianisohen und einen yollständigen
Katalog aller Gaue, yon denen Plinius, dem die barbarischen
Namen Ekel erregten (vgl. NH. III § 28 ignobilium ac barbarae
appellationis; •. citra fastidium nominentur. .) nur einige nennt.
Ptolemaeus gibt an im conv. Asturum 19 Städte und 10 Gaue,
also im ganzen 29 Gemeinden. Plinius kennt Asturum XXII
populi. Im conv. Lttcensis sind bei Ptolemaeus 17 Städte und 5
Gaue. Nach Plinius besteht der Convent aus XVI populi. Im
canv. Bracarum sind nach Ptolemaeus 16 Städte; genannt werden
ausserdem 10 Gaue. Bei Plinius besteht der Convent aus XXIIII
eivitates.

Nicht alle Gaue, die Plinius nennt, finden sich bei Ptole­
maeus. Die folgende Uebersicht soll das Verhältniss zeigen:

Rhein. Mus. t. Philol. N. F. L. 33
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Ptolemaeus :
ACl.l'KiCl.TOt
Bptl'CI.lKIVoi
B€bouvlctot
'OpVtKOl
AOUHOV€<;
LCI.lAtVol
LOUrr€panot .
'A/..ICl.KOi
TEißoupot
rtl'OUPPot

!3chuitcli

Conventus A sturum:

Plinius:

Gigurri
Paesici
Zoelae

aus Insch.riften:

vgl. Ot'niamlm in der
Clientelurkunde

Gigurrus
Paesiea
Zoelae
gens Ablaidacorum
gens Ketiano[r]um
gens Ratrium
gens Viromenicorum

Karropol
KtAtVOL
A€/..ICl.ouoi
BatMot
L€ßouppoi

Con ven tUB Lucensis:

Copori
Cileni Cilena
Lemavi

Cibarci
Egivarrl
ladovi
Arroni
Arrotrebae
Celtici Neri
Celtici Praestamarci

Conventus Bracarum:

Toupobol
N€I!€TCl.TOi
KotA€ptVOl
BtßaAol
Al/..1tKOi
rpOUtOl

Coelerni
Biballi
Limiei
Grovi

13ibali
Limici
Grovia, O1'O\7111l
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Ptolema,eus :
AOUIlTKOl
Aoußcuvoi
Napßlcol
KOUaK€pvoi

Plinius:

Qllerquerni
Callaeci
Bracari
Equaesi
Helleni
Leuni
Seurbi

aus Insolwi!ten:

Quarquerni

Eqllaeei

Aebisooi
Interamioi
TamJgani

Der Name der iberisohen Gaue ist auf den Insohriften gens,
wie im ganzen Reich die Gaugemeinden officiell heissen. Pli·
nius gebrauoht für die Gaue die die Gemeinde überhaupt bezeioll­
nenden Ausdrüoke populus, oivitas. Als gentes bezeiohnet er die
Völker.

Die Gaue werden insohriftlioh genannt vor allem 1) in auf
sie selbst bezügliohen Ul'kllndeu, So in den beiden Clientelur­
kunden der ZOlJlae; ferner in der Bauinsohrift der 10 braoarischen
Gemeinden, 2) als Contingente des rÖlllisollen Heeres, 3) beiI:ll
Census: C. VI 1463: .. oensor eivitatium XXIII Vallconum et
Vardulorum i 4) als Heimathsgemeinden. Die origo der Pere­
grinen wird bezeiohnet in Spanien a.) naoh der gens. <Cantabro )
(s, 0.); b) naeh Gau und Ortschaft: de vico Baedoro gentis Pin­
tonnm (C. II 365); Rebmrns Vacisi f. 06ste110 Berensi Limioufl
(C. II 5353); Giglmns Calubrigensis (C. n 2610); ... oives
Orgnom[escus] e gent(e) Pembelor(um) (C. II 5729 aus der trans­
montanen Asturia). Ptolemaeus führt CU 6, 51) 'ApT€VOIlECKOV
als Stadt der Cantabrer auf. Plinins nennt < Orgnomesoi e Can­
tabris' (IIII 111). C. II 6301: d. m. Danuvi Citati O1'gno­
mes .. ; 0) nach der Ortschaft allein: .. ex eastello Ciseli (C. II
5320); .. eastello Meidunio (C. II 2520); ., MacHo Camali f. T.
dCe) v(ico) Talabara (e. Il 453): Attiae Boutiae Bouti f, Intercatiensi
(C.lI 2786 ans Clunia). d) Nach dem Volk (natio) und dem Ort:
Astur Transffiontanus castello Interoatia (C. I. Rhenan. 478).
e) Nach der Landsohaft resp. der Provim;: < Lusitanus) (DesHau
2513).
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Die Ortsohaften der Gaue sind, da der Gau die Gemeinde
ist, unselbständige Fleoken ohne Autonomie, also keine Städte.
Sie beissen in dieser Qualität casteZla oder vici. Vgl. C. II 365
(de vico Baedoro gentes Pintonum)j C. II 5363 (.• el\stello Be­
rensi Limicus); C. II 5320 (.• ex eastello CiseU) ; d(e) v(ico)
Talabara; 2520 (ol\stello Meidunio); Brambaob 478 (Astura
castello Intercatia). Es ist schon erwähnt, dass Plinius sie neben
ihren Gauen als oivitates nennt, ihnen also den Rang von oppida
stipendiaria zusprioht. Die Insohrift des (oensor oivitatium XXIII
Vasoonum et Vardulorum' bestätigt das. Ptolemaeus führt sie
neben den römisohen Colonien als Städte auf. Die Ersoheinung,
dass der Name der Gangemeinde auf eine Ortsohaft derselben
übergeht, findet sich, typisoh für die Entwioklung der gal1isohen
Gaugemeinden, vereinzelt auoh in Spanien. Die Orgnomesoi, ein
Gau bei Plin. IIII 111 entspreohen der Stadt'ApTEVOJ..\ECKOV des
Ptolemaeus. Vor allem fUhren viele Städte der Tarraconensis einen
Gaunamen : 'oppidum Latinorum Ausetani' (III § 28); 'op. stipen- .
diariorum Oretani qui et BastuU' (bei Ptolem. "QPETOV mit wirk­
liohem Stadtnamen); Mentesani (Ptol.: MEVTtca l[ 6); die Namen
mit der Endung -tani sind alle Gaunamen, die Städte enden mit
-enses.

Die iberischen oppida stipendiaria haben wir uns ähnlich
wie die afrikanischen, also punischen Gemeinden organisirt zu
denken. Inschriftliche Belege fehlen. Denn die civitas foederata.
Boochoritana auf den Balearen (Plin.III § 76), von der der SPQ.
Bocchoritanus und zwei <praetores > sufetes) auf der Patro­
natlltafel C. TI 3695 genannt werden, ist pnnisch. Livius nennt
die ersten Beamten von Sagunt praetoyes. Dass die Orte der
iberisohen Gaue eine gewisse Selbständigkeit hatten, lehrt am
besten das von ihnen reichlich ausgeübte Münzrecht (s. He i!l!l:
desoription generale des monnaies autonomes de l'Espagne, Paris
1870, 4°; Zobel de Zangrouiz in den Comment. Mommsen. p.822).
Von dem Gau, dessen Stadt Sagunt ist, wird in den Schriftstel­
lern nie geredet. Das foedufl ist mit Sagunt gesohlossen.

Von der Verfassung der Gaue wissen wir wenig. Inschrift­
lich kommt vor der ordo Zoelarum (C. II 2606), dall illt das bei
den afrikanischen Stämmen seniores genannte Regierungscollegium,
welches sich bei allen Gemeinden des römisohen Reichs findet,
weil auf ihm die ABBimilation an die Institutionen Roms basirte.
Man vergleiche den <ordo Vocontiorum'. Ferner kennen wir
einen <magistratus Zoelarum' aus dem Clientelvertrag.
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Livius erwähnt oft 'Könige' (reges) der mit Rom kämpfen­
den Stimme. Vielleioht sind das aber für den Krieg gewählte
AnfUhrer vieler einen Bund bildender Stämme.

Die afrikanisohen ProvinZ6n.

Naoh Plinius (V § 29) gibt es in Africa und Numidia; also
in dem Lr"'lde zwisohen dem Ampsagafl.uss und Cyrene 516 popuU;
darunter Sind nur 6 coloniae oiv. Rom, 15 munioipia. o. R., 1 mun.
Latinum, 1 oppidum stipendiarium welohes Mommsen RG. VB
646, Anm. 1 wegen der Stellung für latinisoh hält, - 30 oppida
libera; 'ex reliquo numero non oivitates tantum Iled plerique
etiam nationes iure dioi POSlluut', folgen mehrere gentes. Diese
Gemeinden Sibd naoh der gewöhnliohen Reihenfolge stipendiär.
Civitates und nationes sind nioht etwa zwei Worte für denselben
Begriff, sondern nur 'plerique' sind nationes d. h. Gaugemeinden.
Die anderen sind oppida stipendiaria. Plinius kennt 464 stipen­
diäre Gemeinden (516 weniger 52). Nur ein kleiner Thail danel­
beu sind für ihn reine Gaue (ohne Städte), die meisten sind 'natio
et oppidum' wie er später (13 37ff.) sagt. Die Stadtgemeinden
sind die punischen. Es gab deren, als die Römer Afrika betra­
ten, 300 (Strabo p.833). Die nationes sind die Gaue der ein­
heimischen Völker. der Berbern. Ueber sie sind wir aus den
Inschriften einigermassen unterrichtet.

Der Gau heisst stets gens, nur einmal (C. V 5·267 .. prae­
fectus nationum VI Gaetulioarum) kommt natio vor, welches sonst
nicht die Gaugemeinden sondern das Volk bezeichnet. civitas für
gens ist selten. Mommaen operirt mit dem 'SPQ. civitatium ati­
pendiariorum pago Gurzensis' der Patronatsurkunde C. VIII 68,
die später als (civitas Gurzensei,' auftreten (C. VIII 69). Man
wird aber vielmehr die in Afrika häufigeren Gemeinden eines
'pagns et civitas) zum Vergleioh hera.nziehen und annehmen
müssen, dass im <pagus GUl'zenais) mehrere stipendiäre Ort­
schaften (civitates) lagen, die ein Gemeinwesen bildeten, das
pagus' heisst. Sie waren die Castelle derselben. Das castellum
heisst in Afrika oivit&!l (8. unten). Später haben sioh dann die
verschiedenen Castelle zu einer civitas Gurzensis concentrirt, wie
pagus et civitas 'fhuggeusis zum municipium Thngga werden.

Es gibt folgende, auf Gaugemeinden bezügliche Insohriften:
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Africa prooonsularis.

1) C. VIII 12331 (bei Bisioa) die gens Bacchniana mit< XI. .
pnmus.

2) C. VIII 4884 ein Thubllrsicum Numidarum (C. VIII p.489).
Der Name der Stadt sagt, dass es ein eastell der Numidae, einer
numidischen gens war. C Floms Chavaris f. princeps gentis Nu­
midarum'.

3) C. VIII 15575 (Masculula bei Sicca): 'connntus civium
Romanorum et Nunlidarum qui Mascululae habitant'. Wahrschein­
lich bilden a.ber diese Numidae keine gens, da sie mit den römi­
schen Bürgern einen Convent bilden.. Mehr über diese Gemein­
den unten.

4) Die Nattabutes. O. VIII 4845 ist ein Grenzstein, der sich
anf das Gebiet der N. zu beziehen scheint; 4836 (16911) wird
genannt das <flamonium c(ivitatis) N(attabutum)' und ein l)rin­
cepsj 4826 " civi Nattabutum. Die Na.TTa.ßoihm kennt Ptole­
maeus IV 3 § 24j Natabutes bei Plin. V § 30.

5) C. VIII 883 (s. p. 11275) in Thimida Regia <gens Beve­
ri ..• '. mit (?) aed. Il vir quinquenna1is (?).

6) C. VIII 14853 (Tuccabar): •• ob dedicatiolle(m) congenti-
libus et sacerdotib[us] visoerationem ...

7) 0. VIII 16368 (Aubuzza): dem Oaraoalla:
L. Annaeull Hermes Ham
et trib. IAR gentis A'\ IIA
7 (= centur. ?) ERONpagallicu[m] et portio;
et calda •..
curato[r]e Severo SilVRl1i Vindiois
Ham. p(er)p(etuo).
8) O. VIII 10500 (all der kleinen Syrte): .. praef. genUs ei­

nithiorum. Die Cinithi Plin. V § 30.

Numidia.

1) Die Musulami i vgl. C. VIII p. 45. Sie sitzen ursprUng­
lieh am Gebel Aurea, also an der Südgrenze der Provinz (Ptolem.
4, 3, ~ 23, Mommll. R. G. V p. 635 Anm. 2). Ein Thei! des Vol­
I~es denn das, nicllt eine einzelne Gaugemeinde sind die ·Mu­
sulami - bat bei Theveste, also im Osten Numidiens Wohnsitze
gehabt. C. VIII 10667 (bei Theveste): ex auctoritate imp. Oaes.
Traiani Aug. Ger(m). Daeiei Munatius Gallus leg. pr. pr. finibua
Musulamiol'. [..] legii vetustatis .. tam a.bolevit.
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Der Stein muss sich auf eine Termination beziehen. Momm­
sen ergänzt [p"ivi]legii und [sec]tam.

In Thubursicum Numidal1lm (Khamissa) findet sich Musu­
lamius als Cognomen in der Inschrift bei St. Gsell, Recherches
arcMologiques en Algerie (Paris 1893) p. 343: 'c. Avillius Mu­
sulamius '. Ein anderer Beleg für die Ansässigkeit von Musu­
lami an der Ostgrenze der Provinz ist die Stelle im SC. de nun­
dinis lUUS Beguensis ., (ut ei permittatur in provincia Afric(a)
regione Beguensi territorio Musulamiorum ad Casas .. nundinas
habere'. Der saHus des Lucilius Afrioanus scheint eine Enolave
des territorium Musulamiorum gewesen zu sein. Wilm. 1252:
.: Il vir. flamini perpetuo Ammaedarensium praef. gentis Musu­
lamiorum.

Der Dummuvirat von Ammaedara entspricht der Praefectur
über die bei Ammaedara sitzenden Musulami.

Als feindlichen Stamm erwähnt die Musulami eine Inschrift
aus Tipasa C. VIII 9288: (Victoriae Augustae; ductn instantiaque
Claudi Constantis proc. Aug. contigit debellare .• es et Musula
[mios civ]itatesque alias'.

2) C. V 5267: .. praef. cohortis VII Lusitan. [et] nation.
Gaetlllicar. sex quae sunt in Nllmidia. Ueber diese mehrere gentes
umfassenden Praefecturen wird im Zusammenhang zu handeln sein.
Dass der 'praef. nationum VI Gaet.' auch Cohortenpräfect war,
durfte nicht verleiten, die Präfectur für eine militärische auszu­
geben (Mommsen RG. V 687 Anm.). Dann würde 'cohortis na­
tion. Gaet.· da stehen.

S) C. VIII 7041 (Cirta): Flonls Labaeonis filt. princeps et
undecim primus gentis Saboidum.

4) C. VIII 8270 (aus Aziz ben Tellis): d. m. s. M. Aur(elio)
HODoratiano COllcessi filio Suburbnri coI. dec. 001. Tutcensium
defensori gelltis. C. VIII 11335 (Meilenstein der Strasll6 Sitifis­
Cirta): .. res pub. gentis Suburbur. restituit. Die Sabarbares bei
Plin. V 30. In der ersten Inschrift wird dec. co1. T. zu lesen
sein (dec(urioni) col(oniae) T.' oder col(onorum) T.

Mauretania.

1) C., VIII 9327 (Caesarea): M. Pomponius Vitellianus tribus
militiis perfullctus proc. Aug. ad ouram gentium.

2) C. VIII 8379 (Igilgili) ein 'rex gentis'; in zwei Inschrif­
ten (C. VIII 2615,8536) werden die Quinquegentanei, also ein Bund
von 5 gentes, mit denen Rom lange gekämpft hat, genannt.
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3) O. VIII 8369: termini positi inter Igilgitanos, in quorum
finibus castellum Victoriae positum est, et Zimizes, ut Bciant Zimi­
zes non plus in usum se haber(e) ex auctoritate 1\1. Vetti Labeo·
nill proc. Aug. qua(m) in circuitu ab muro cast(e1li) p(as8us) D.

Die Zimizes verzeichnet die Tab. Peuting. Das castellum
Victoriae gehörte offenbar den Zimizes und das Areal von 500
pas8us Radialausdehnung ist das zugehörige Territorium. Kaum
waren die Z. nur als Besatzung der Castelle angesiedelt. Die
Gaue haben in Afrika ihre eigenen Castelle. Eigentbümlich ist
die Definition des Bodenreohts der gens als usus. Wir haben es
wohl mit einer Assignation von Land an eine Gaugemeinde zu
thun, von der wir gleioh noch andere Zeugnisse konncn lernen
werden.

C. VIII 8813 (aus der Ebene Medja): ex indulgenti[a I i]m]l.
Cae8. Traia[ni Illadriani Au[g I fines adsignalti ganti Nnmidall'Um
per C. Pet[rolnium Celerem I proo. Aug. prov[ino. I Mauretaniae
ORe[salresis.

C. YIII 8826 (Sertei): ein dec(urio) pr(inoeps) g(entis) N(umi­
darum) stellt den Saturntempel wieder her.

C. VIII 8828: Sev. Alexander muros paganiecnses Sel'teitanis
per popul. suos feoit our. 8al. 8emp. Viotore proe. suo; instan­
tibus lIelvio Crescente deourione .. et Cl. Capitone pr[ineipe].

Muri paganioenses sind die Mauern des paganwum (vgL C. VIII
16368), wobl des Ratbhauses der pagani. Die Serteitani waren
also nur Landgemeinde. (popul(ares) sui' (d. b. (Caesaris>, niobt
etwa Serteitanorum, denn das wäre Unsinn) können nur die
oft als < populus > bezeichneten Colonen des Kaisers sein. Der
pr[ineeps] macht die Beziehung des Aldes auf eine gens (die der
Nnmidae?) wahrsoheinlioh, allerdings liegt es nahe, da die Co·
Ionen den Bau ausführen und die beiden Beamten denselben be­
aufsiohtigen und leiten, sie als solche der Co]onen zu fassen,
wie wir magistri derselben kennen.

Gentil sind die Oastelle, welche seniores und einen princeps
haben. So Tulei (bei Ruguniae der Maul'. Caes.) C. VIII 9005, 9006;
Ucubis (bei 8iooa) C. VIII 15666, 15669, 15667; seniores Kast.
C. VIII 1616 bei Sicca; die C civitas Ucuba > (decreto Africum posuit
C. VIII 14364) ist auoh das Castell eines Stammes. Dass die senioreIl
specifisch für die gentes sind, sieht man - abgesenen von der
apriorischen Wahrscheinlichkeit - aus den (seniores gentis Ucu­
tam ..' (C. VIII 8379). Cseniores Mas •• rensium' C.VIII 17327. Der
pref(ectus) caste(lli) C. VIII 15726 entspricht dem praef. gantis.
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Die gentilen castella entspreohen dem p1inia~isoben <natio
vel oppidum >. Ein solches war< Tlmbursioum Numidarum', auoh
wohl Sertei (Numidarum).

Ueber den gentes steht die ethnographische Einheit des
Voll.s, natio. Es gieht 'VI nationeS Gaetulae>, d. h. 6 gentes der
Datio Gaetula, der Maurcn. Pliniu8 spricht (§ 17) von< Gaetulae
gentes>. Dessau 939 'Gaetulas gentes' in einem Gedicht. Gae­
toH eissen die Gentilen der Provinz Mauretania. Nmnidae
heissen die Stämme der Provinz Numidien, ,Afd die der Africa.
Die 'Quinquegentanei' sind fünf maurische Stämme.

Ausgehoben wird nach den Provinzen: Mauri (Gaetuli),
Numidae, AM heissen die Auxiliare. Die eohors Musulamiorum
ist das Oontingent. des Volks der M., also einer Mehrheit von
Gauen.

Von der Verfassung der gentes kennen wir den princeps 1,

die undecim lwimi, ein Regierungscollegium und den Rath, die
seniores, auoh romanisirend decuriones genannt (s. oben).

Neben den peregrinen Magistraten giebt es den römischen
praefectus einer oder mehrerer gentes (pr. gentis Oinithiornm, praef.
nationnm VI Gaetulicarum). Der 'praefectus gentinm in Africa'
(Dessan Insel'. seI. 1418) muss eine Centralbehiirde für die gentes
der 'Africa" d. h. der A. procons. sein, wie für Manretanien der
< proß. Aug. ad CUram gentium' in Caesarea (0. 8, 9327). Ueber
das Officium del' praefecti gentium wird im systematischen Theil
gehandelt.

Eine eigenthümliche Erscheinung sind die bisher nur in
Africa gefundenen Gemeinden von römisohen Bürgern und
Einheimisohen, der 'conv. CR. et Numidarum qui Muscululae
habitant' und die 'Afri et oives Romani Suenses'. Auch die
'veterani et pagani Rapidenses' uud <Medelitani' gehören hierher.
Nichtstädtische, d. h. nicht einen eigenen römischen Municipal~

verband bildende Gemeinden von oives Romani heissen Oouventus
(s. Schulten, de eonv. eiv. Rom.). Wie in griechischen Gemein­
den die in denselben ansässigen Römer sich an die Gemeinde
anschliessen und auf Dekreten der 'bfj/-loc; Kat 0\ PWllatOl' er­
scheinen, so vereinigen sich in Afrika Römer und Peregrinen zn
quasimuuicipalen Verbänden. Das apriorische wird auch hier die
peregrine· Gemeinde sein und die römische sich an diese an­
schliessen, aber natürlich ist der römische Bestandtheil, weil in

1 C. Vlll 8826, 8828, 4836, 4884, 7Wl.
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ihm zunächst die Vorbedingung des aus solchen Conventen sich
entwiokelndel; Munioips gegeben ist, der wichtigere. Diese Form
der Gemeindebildung wird in Afrika nicht aelten gewesen sein.
Sie ist eine der vielen nichtstädtischeIl Gemeindebildungen, aus
denen das blühende Städtewesen dieser Provinzensioh entwiokelt
hat.

Eigenartig ist die Organisation der alpinen Gaugemeinden
der

GaBia Ciaalpina.

Dieselben soheinen bis zum Jahre 89 politisoh selbständig ge­
wesen zu sein, denn die CAttribution' an die römisehen Stadt­
gemeinden wird auf die let1J Pompeia dieses Jahres zurüokgefüh~t

(Plin. JIl § 138).
Die grossen Keltenvölker der Poebene, die Insubrer, Boier,

Cenomanen, Senonen. deren Unterwerfung am Ende des III. Jahr­
hunderts v. Chr. gelang, sind politisch völlig versohwunden, niqht
einmal als geographische Bezirke zur Aushebnng ew. kommen
ihre Territorien noch in Betracht, wie Vettonia und Asturia in
Spanien. Ihr Gebiet ist an die römischen Colonien vertheilt WOr­
(len. Wenn Plinius sagt <Brixia Cenomanorum agro' (III § 130),
so ist das eine historische Reminiszenz. Mit den Hunderten der
kleinen Alpenvölker hat die Republik nie aufgehört zu kämpfen.
Ihre Unterwerfung gelang erst dem Augustus. Sie sind als Gaue
ins römische Reich aufgenommen worden. Eine Gruppe bilden
die in den oberen Thälern der Nebenflüsse des Po sitzenden rae­
tischen Gemeinden, indem sie zwar als solohe bestehen bleiben,
aber dooh in ein Abhängigkeitsverhältniss zu den das obere Ita­
lien in langer Kette siohernden Städten gebracht wurden.

Aus den Inschriften lernen wir folgende kennen:
C. V, 4910: Staio Esdragass. f. Voben(si?) principi Trump­

linorum praef. [(J]hort. Trumplinorum[a]nb C. Vibio Panaa legat<>
Caesaris [pro se?] et suis Messana Veci f. uxor.

Die Trumplini sitzen im Val di Trompia (ThaI der Mella),
welches ihren Namen noch heute führt. Sie gehären zu den
gentes Euganeae (Plin. III § 134) und werden auf de~ Tropaeum
Alpium (PUn. § 136), das. die von Augustus bezwungenen C gentes
Alpinae' vom adriatiachen zum tyrrhenischen Meer aufzählt, ge­
nannt. Plinius weiss, dass sie einem benachbarten Municipium
Cattribuirt' sind (§ 134). Dies ist Brixia (s. Momms. praef. C. V,
p.(40), die Inschrift V 4313 setzen die Trumplini et Benaoonsos
in Brixia.
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Durch die Attribution (8. Mommsen, Staatsreoht III 765 ff.
'die attribuirten Orte') wird eine ehedem selbständige Gemeinde ­
meist ein Gau zum Zweok der Einverleibung in den Untertha­
nenvel'band unter die Hoheit einer ben9.o]lbarten Stadtgemeinde
bessem Rechts, also der peregrine Gau unter eine römisohe
oder latinische, die latinische Gemeinde unter eine römisohe,
gestellt. Sie behält ihr Territorium, aber nicht als solches, son­
de, 1 als ager prif}at~,s (Mommsen a. a, O. p. 7(8). Vergleiohen kann
man ihrem Bodenrecht das der ebenfalls extramunioipalenund doch
keine eigentlichen Territorien bildenden fundi excepti (Feldmesser
I, p. 197, 10). Mommsen hat aus dem Passus des Dekrets für
Fabius Severus (.. ut soHicet qui olim erant tantum in reditu
}leoun;,trio nune et in iHo duplieis quidem per honorariae nu­
merationem repperiantur •.) erkannt (Herm. IV 113), dass die
Attribuirten eine Steuer an die Stadt zu leisten hatten,vergl~ich­

bar der von den Provinzen an Rom Die Attribuirten
behalten ihr Personalrechtund illre Verfassung, llaben aber auch
an den Aemte1'l1 der Stadt Autheil etwa wie die incolae -,

, wenigstens den niederen, und gelangen durch deren Bekleidung
zur civitas Stadt, so die Carni und Catali durch die Aedilität
zur civitas Romana und zum Bürgerrecht in Tergeste (s. unten).

Mit 'domoTrumplia' bezeichnet ein I,egionar der gens Trum­
plinorum seine Gaugemeinde, weil der Legionar von Reohtswegen
eine städtische Heimath hat (Mommsen, Hel'mes XIX 62, Anm.l).
~Trumplia' ist 'der städtische Ausdruck' für den Gau 1.

Wenn auf Inschriften des Val di Trompia mehrere pagi ge­
nll.nnt werden (C. V 4911: Gen. pop(uli) pag(i) Iu(lii?) bene lller(ito),
C. V 4900: Genio pagi Livi), so sind das jedenfalls, wie die Namen
sagen, römisohe Flurbezirke, also pagi des territorium Bl'ixiense.
EB ist sehr wohl möglich, dass die VeI'messung in pagi sioh
auch auf das attribuirte Gebiet erstreokt hat. Jedenfalls darf
man nicht an peregrine Gaue wie die pagi der Helvetier denken.

Das Val Camonica (des Oglio) hat seinen Namen von den
Cann,nni. Sie nennt das Trop. Alpimu. Plinius nennt sie ausser­
dem mit den Trumplinel'l1 als attribuirte Gaugemeinde. Eine
Inschrift giebt ein ausdrückliches Zeugniss dafür. C. V 4957:

viI' i. d. Camunnis aedil. quaest. praef. i. d. Brix(iae). Der

1 Wie mit der Existenz der Gemeinde der Trnmplini des Plinius
'venalis cmu agl'is suis populus' (§ 134) zu vereinbaren ist, weiss ich
nioht.
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CII vir i. d. Camunnis' wird schwer zu erklären sein. Man wird
kaum den einen der beiden duoviri i. d. für die städtisehe, den
anderen für die J urisdictiou im attribuirten Gebiet bestimmt,
sondern den Camunni einen praefectus i. d. bestellt haben, denn
als der städtischen Gerichtshoheit unterständig sind die C. eine
Präfectur. Es empfiehlt sich daher eine Vertauschung anzuneh­
men und zu emendiren cH viI' i. d. Brix:, 'praef. i. d. Camunnis·.
Für die territoriale Stellung der attribuirten Gemeinden ist es
bezeichnend. dass die Camunni cives Romani nicht die Tribus
Fabia von Brixia, sondern die Quirina haben (C. V, p. 440). ­
C. XI 42: C nat(ione) Camunnus·.

Im Val Sabbia (des Chiese= Clesus) sitzen die Sabini (C. V,
p.512). C. V 4893: Firmus Ingenui f. princeps Sabinor(um). Dieser
princeps und der der Trumplini werden doch Bedenken erregen
gegen die Mommsen'scbe Aufstellung (a. a. O. p. 769), dass die
attribuirten Gemeinden keine eigenen Beamten gehabt hätten.

Zu ßrixia scheinen auch die Benacenses der oben ange­
führten Inschrift attribuirt gewesen zu sein.

Zu Verona gehört der (pagus .A1·usnatit~m' (C. V, p. 390).
C. V 3915: Genio pagi Arusnatium; 3928: Flaminica. pagi Arusna­
tium. Das d(ecurionum) d(ecretum) auf der Tempelinschrift ist da­
gegen wohl das der Curie von Verona. Der cpontif(ex) sacr(orum)
Raet(icorum)', 3927, passt zu Plinius' Angabe, dass diese Stämme
zu den Euganeern, die Raeter sind, gehören (§ 133): Dass die
Arusnaten Gemeindeland haben, geht aus der Landschenkung,
welche die Inschrift C. V 3926 beurkundet, hervor: C. Octavius
M. f. Capito .. DISNAM ? Augustam solo p[ri]vato Arusnatibus
derdi]t. Wichtig ist, dass die Arusnaten hier nicht als pagani,
sondern als gens (Arusnates) auftreten, obwohl der Name schon
genügt, um sie als solche erkenntlich zu machen. Die gens ist
.also pagus. paglls kann gar nicht anders verstanden werden
wie als Flurbezirk, denn nie wird inschriftlich sonst eine gens als
pagus bezeichnet. Ebensowenig ist pagus der Gau des Stammes,
denn mit Aufhebung der gens verschwindet auch deren Einthei­
lung in pagi. .A.ttribuirt werden kann nur die gens, und dann
büsst sie wohl ihre pagi als solche ein, oder die vici derselben
(Arecomici I). Die pagani Laebactes (C. V 2035) werden wegen des
Gentilnamens als ein zweites Beispiel für die Auffassung der 8t­
tribuirten Stämme als pagi· der Städte zu gelten haben. In der
Tha.t ist diese auch ganz begründet, da da.s Territorium der
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gens agllr privatus dergllntilen Gaugeno8senschaft ist. Eine ge­
wisse Autonomie haben seIhst die gewöhnlichen Flurbezirke.

Wie wir aus dem Edikt des ClaudiuB (Bruns, Fontell li p. 224
= C, V 5050) Behen, hatten die Anauni (Non), Tulliasses (Dolas),
S ns du ni (Saone) geglaubt, dem mun. Tri(Ientinumattribuirt oder
gar selbst Tridentiner zu sein. Sie hatt.en sich in diesem Glau­
ben als cives RQmani gerirt, was eine starke Ausübung des com­
mer ium und connubium zur Folge gehabt haben muss. D,ie an­
gestellte Untersuchung - es war, da ihr Gebiet als fiskalisches
Land denuntiirt worden war, zu einem fiskalen Process gekom­
men - ergab, dass das fragliche Territorium zum Theil attri­
buirt, zum Theil autonom, also nicht fiskal war. Claudius sieM
nun dif' Civität als durch Usucapion erworben an und bestätigt
sie, da die Gentilen mit den Tridentinern bereits so vermischt
Beien, dass man sie, ohne dem Municipium schweren Abbruch zu
thun, nicht aus diesem Verbande lösen könne. Die Urkunde er­
öffnet einen lehrreichen Einblick in das Verhältni8s zwischen den
Attl'ibuirten und der Stadt. Bei der civilrechtlichen Verbindung
zwischen Stadt und Gau wurde die politisohe Ungleichheit leicht
überbrückt. Dazu kam der fortwährende Eintritt von Gentilen
in die römische Civität durch Bekleidung der Magistraturen und
damit in denselben Personalstand. Gegen eine möglichst weit­
gehende Fusion der Gentilen und Municipalen konnte die Stadt
wenig einzuwenden haben, da das gentile Vorland das natürliche
Verkehrsgebiet fUr die Stadt ist. Auch hatte der Stadtsiickel
wegen der summae honorariae ein Interesse daran, dass den Gen­
tilen die Bekleidung der Aemter oWen stelHl, wie in der epistula
Pii de Carnis Catalis hervorgehoben wird (Wihnanns 593, Zeile
48). Wie sehr eine Aufnahme der Attl'ibuirten in die Munioipal­
gemeinde deren Wünschen entsprach, zeigt das Belobigungsdekret
der TergeBtiner für L. Fabius, als dessen Hauptverdienst es gilt,
dass er von Pius die Zulassung der dem municipium Tergeste
attribuil'ten Carni und Catali zur Aedilität, welche Concession
wegen der daraus ßiessenden Emolumente •publicum desiderium'
war, ausgewirkt hatte.

Eine Inschrift des Nonsthales, in dem die Anauni sitzen,
nennt 'castellani Vervasses' (Orelli 2424). Der Name - vgl. Tul­
liasses - bezeichnet die castllllani als eine gentile Gemeinde, sei
sie nun eine civitas oder nur das castellum einer solchen (der
Anauni?).

Aus dem Edikt des Claudius über die Anaunee erfahren wir
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nebenbei auch, dass die Bergalei (im Val di Bregaglia) unter
Tiberiu5 mit Oomum Oontroversen geJlabt hatten. Offenbar waren
die Bergalei zu Comum attribnirt.

Eine andere Gaugemeinde ist C. V 5227 (am Comerllee) ge­
nannt: <Matl'Onill et Geniis Ausuoiatium oonsacravit Arviull Nigri r:
C. V 5216 (Oomersee):Genio Asc. P. Plinius Biurrus. Der gens
Asc , .. entspricht die heutige Ortschaft Assi.

.Die Thatsache, dass die Namen von Gaugemeinden in heu­
tigen Ortschaften fOl'tleben, ist eine allgemeine Erscheinung.
Ebenso tragen französisohe Dörfer den Namen einer keltischen
civitas, italienische Dörfer den eines römischen pagus. Alle diese
Erscheinungen beruhen darauf, dass bei der städtiscben Entwick­
lung des römischen Reichs an die Stelle der Territorien eine
Ortschaft in denselben, die Trägerin der Hoheitsrechte wird, dass
z. B. auch für den Gutllbezirk in der späterenChorograpbie regel­
mässig ein guisherrliches CasteIl genannt wird, an Stelle des' tel'­
ritorium legionis' die Legion selbst.

C. V 4484 (Brixia): •• patronus civitatis Val'da,gatensiumet
Dripsinatium. Es giebt ein o(ollegium) c(entonariorum) Vard(a,
gatensiulll): C. V 7452. Das ist ein oollegium oent. von Bri:da­
welohes im Gau des Vardagatenses oonsistirt. Zu vergleichen iet
das< 0011. centonar(iorum) Plaoent(inorum) consistentium Clastidi>
(0. V 7357) und das <0011, n(autarum V(eronensiUlu) A(relicae)
oonsist(entiumr C. V 4017. Das sind städtisohe Collegien, die in
einem vious der Stadtflur oonsistiren. Das Gebiet der Vardaga­
tenses galt also als Flurbezirk von Brixia, wie denn dieae
gentes geradezu als pagi bezeiohnet werden (s, oben).

MeIn'fach erwähnt wurden schon die dem Munioipium Tel'­
gesteattribuirten Oarni und Oatali. Beide bei Plinius § 133. Ihre
Attribution geht nach einer Aeusserung in der oitirten Insohrift
(•• attributi a divo Augusto reipublicae nostrae Zeile 45, p.209
Wilmanns) auf Augustus zurück. Die 'AeliiOar[ni] eitles Romani'
(C. III 3915) auf einem panuonischen Stein aus Hadrians Zeit,
müssen wie die 'Thisidueuses oives Romani' (C. VIII 13188) die
zum römischen Bürgerreoht gelangten Carni -sein, also der 'con­
ventus c. Rom.' der Gemeinde.

Es sind uns also genug inschriftliohe Belege fiir die Orga­
nisation der subalpinen Gaugemeinden als attl'ib!di der Städte am
oberen Rand der Poebene vorhanden.

44 in den Alpen, in deren ganzer Liingsausdehnullg, sitzende
Stämme nennt das Tropaeum Alpium vom Jahre 7 v. Chr. Die
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in dieser Inschrift genannten Stämme bilden verschiedene Kreise.
Es sind 1) die auf den südlichen Abhängen der Alpen sitzenden,
also zur Cisalpina gehörigen und den römischen Städten dessel­
ben (attribuirten'. Inschl'iftlich werden als solche nur genannt
die Camunni und Trumplini. 2) 5 cotfisc7te Gemeinden 1, die unter
den XV auf dem Bogen von Segusio aufgezählten Stämmen figu­
riren. 3) < Vindelieorum IIII civitates: Consuanetes, Rucinates,
L.cates, Catenates' i 4) raetische i 5) norische Gaue, tlber die bei
diesen Landschaften zu reden ist j 6) 4, poeninische (Ubel'i, Man­
tuales, Seduni, Varagri).

Auf den Alpes Oottiae sassen XIV civitates (Plinius giebt
die Zahl XV: § 138), welche der Ehrenbogen nennt, den. <M.
IuUlln regis Donni filius CottiUB praefectus civitatium quae sub­
scripta.e sunt' dem Angustus im Jahre 8 v. ChI'. errichtet hat
(0. V 7231). Wie gesagt, kommen 4 von ihnen auch auf dem
Tropaeum Alpium des Tiberius vor, obwohl Plinius versichert
<non adiectae sunt Cottianae civitates XV' (§ 138). Sie sind
nach PIinius <item attribntae municipiis lege Pompeia:. Der
Hauptort des ehemaligen< regnnm Cottii' Segusio ist als Ort einer
Gaugemeinde vicu8 (C. V 5281: •. vikanis Segns • :). Seinen
Namen hat das Dorf von den Seglisini, welche der Bogen von
Segusio nennt. Als Auxilien der oottisohen und graisohen Alpen
fasst die <Alpini' auf Mommsen (Hermes XIX 49). Aber diese
sind wohl der Contingent auoh der anderen alpinen Stämme, ob­
wohl sich nioht sagen lässt, welche dabei betheiligt waren. Bis­
weilen muss hier naoh Gauen conseribirt 'Worden sein, da es
eine< oohora Trumplinorum' gibt (a. oben).

Die vallis Po&nina (Canton Wallis) gehört 4 Gauen. C. XII
147 (St. Maurice): ([D]ruso Caesari [Ti} Angusti f... [ci]vito.tes
!III vo.lles Poeninae'. Es sind wohl (C. XII zur Inschrift) die
oben genannten, welche im Tropaeum Alpium auf die Leponti,
von denen die lepontiachen Alpen beissen, folgen. Die Ubm'i
werden von Plin. III 135 ein Stamm der Lepontii genannt. Die
poeniniscnen Gaue gehören zu der grossen Praefectur des <prae­
feotus Raetis, VindoliciB, Vallis Poeninae'. C. XII 136 (Sitten)
ist von den 8eduni und C. XII 145 von den Nanti,[ate]s (lem
Augustus im Jahre 6 und 8 v. ChI'. gesetzt. Ihr Oontingent sind
die Vallenses (ala V. Bramb. 1631).

Die Gemeinden der Alpes lIIat·itÜnae stehen unter dem prae-

1 FAenatell, Caturigt's, F..cdillii, MeduUi, Veaminii.
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fectus civitatium in Alpibus Maritumis (C. V 1838, 1839). Einen
inschriftlichen Katalog derselben haben wir nicht. Plinius nennt
als in dieser Gegend sitzend III § 47 die Oapillati und Vedian­
tini, letztere mit der Stadt Cemenilum; § 37 als von Galba zur
Narbonensis geschlagene Acantici und Bodiontici (mit Dinia). Die
Stämme der Seealpen beissen bei ihm <Inalpini'. Das Contingent
dieser Berge sind wohl die Monfani (Hermes XIX 49). Wir
haben eine Inschrift aus Ebrodunum C. XII 80: ,< • • Albano
Buss[uli ? fi]l, fra[t]ri, praef(ecto) Capi1l(atorum), A[danatiu]m
Savincati(um) Q,uari[n]at[ium et] Bricianorum'. Die Capillati nennt
Plinius, die drei folgenden die Inschrift des Bogens von Segusio,
die Adanates (als Edanates) und Briciani auch das Tropaeum Al­
pium, die Anat'iates Plin. III § 35 in der Narbonensis zugleich
mit den Adunicates. Die Inschrift muss älter als 8 v. Ohr. sein,
da drei der Gaue in diesem Jahr schon zur cottischen Präfectur
gehören. Zu den Oal-ut'iges der Trop. Alp. gehört der C domo
Caturix', Dessau 2582. Von den Gauen der Ligurer, die Plinius
UI 47 (' IJigurum multa nomina') aufzählt, ist somit keine Spur
erhalten, bestanden haben sie aber jedenfalls. Es gibt colwrtes
Ligut'um (De8sau 2595).

Gallia Narbonensis.

Bei der Aufzählung der Gemeinden der Gallia Narbonensis
verfährt Plinius (IH § 31 ff.) wie in Spanien. Zuerst gibt er eine
geographische Uebersicht der regiones, der ehemaligen Völker­
schaften (§ 32-35), Dann folgt die Aufzälllung der Gemeinden,
alphabetisch geordnet. Zuerst die coloniae C. R. (hinzu 001. Paoemis
§ 35), dann die oppida Latina (zuzufügen Antipo1is ~ 35), zu­
letzt die 'foederata civitas Vocontiorum' (im geographischen Theil
genannt wird Massilia § 34) und C oppida attributs. (Nemausensibus)
XXIIII'. Die gentes, in deren einstigem Gebiet die Städte liegen,
werden wie in Spanien nebenbei genannt, z. 13. Aquae Sextiae
Salluviorum, Valentia in agro Cavarum, welchem Ausdruck genau
entsprioht 'Brixia Cenomanorum agro' (IlI § 130).

Die einzige noch als Gemeinde bestehende gens ist die der
Vocontii (§ 37). Dies wird durch die Epigraphik völlig bestätigt
(vgl. zum folgenden O. Hirschfeld's 'Gallische Studien', Tbei! I
(Wiener Sitzungsberichte 1883, auch separat erschienen), Dass
die Vocontii der einzige Gau ist, der in den Auxilien erscheint
(ala Vocontiol'Um C. VII 1080; Hermes XIX 45), wUrde allein
noch nicht die Nichtexistenz anderer Gaue beweisen, da die Vo-
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oontii allein als foederati nicht unter dem ProoomlUi stehen und
daher der Auxiliaraushebung unterliegen.

Die Gemeinde der Vocontii beruht als Gaustaat auf der
gens, nicht auf Städten. An der Spitze der Stämme steht ein
praetor (C. XII 1369, 1347). Es gibt ferner senim'es (oder Ol'do)
Vooontiorum: 1585, 1514; dann ein Collegium von XX vit'i, des-
~n praefeeti in die pagi des Gebiets gesandt werden (praefectu8

XX virorum pagi Deobensis: 1376), ein aed(ilis) Voc.: 1375.
Alle Ma.gistraturen sind also solche des Gaus.

Das Gebiet der Vooontii ist in pagi getheilt und zwar sind
das wie die römisohen Namen zeigen - wie die des Gebiets
von Vienna, des alten Allobrogerlandes, Flurbezirke, nioht etwa
keltische Gaue der civitas, wie Hirsohfeld will (p. 35 des Separat­
abdruoks). Die pagi stehen unter den praefeoti (der XX vil"i).
Das ist die Organisation des pagus eines römisohen Stadtterl>i­
toriums, nioht die eines Stammbezirks. Wir kennen folgende pagi:
1307: praef. pagi Iun., 1529: praf, pagi Epoti. 1376: praef. XX
virorum pagi Deobensis, 1377; aed. pagi Bag., 1711: alldili pagi
AMani. Die Stellung des Hauptorts der Vooontii Vasio ist nioht
die oentrah~ Viennas, welches an die Stelle der Allobroger ge­
treten ist, und auch nioht eine rein vioane. Es heisst res publica
nnd civitas (1335) Vasiensium. Vasio hat einen eigenen pra.e­
fectus j 1357: (praefectus Iuliensium' (= Vasiensium), Es scheint
also den pagi gleichgestellt gewesen zu sein, Im übrigen haben
die Vocontii dieselbe Entwicklung wie die civitates der drei
(}allien durohgemacht, d. h. die Gaugemeinde hat sich allmählioh
in ihrem Hauptort zur Stadtgemeinde concentrirt. Der praetor
der Vooontiel' heisst auch pr(aet~r) Vas(iensium) 1369; oder
praetor Vas. Vocontiorum, an(lererseits der pl'aefectus von Vasio
'praef. Voo[ont. Vas 1} : 1578. Der Absohluss der Entwioldung
ist die Erllebung des vicus Vasio zur Colonie.

:Mit deu andern Gauen ist man wie im cisalpinen GaIlien
verfahren. Ihr Gebiet ist unter die neugegründeten Städte ver­
theilt worden. Aus dem Gebiet der Allobroger ist das der Co­
lonie Vienna geworden j es reicht bis an die Alpen (vgl. den
Grenzstein zwischen den Centrones und Vienna C. XII 113). Das
Gebiet - vielleicht nur die Sabaudia ist wie das der Vocontii
in pagi getheilt, die ebenfalls unter einem praefectus pagi stehen 1.

I 2346 praef. pagi Vales.
2562" " p]agi
2561 " P]agiDia . , •
2395 • . praef. pagi Oot.

Rbeln. MUB. f. PhUol. N. F. L. 340
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vici der Gaue werden oft genannt 2. Die viei haben wie iiberll.l1
Selbstverwaltung: decem lecH Aguenses: 2461, ofliaio aedilitatis
inter eODvioaDOS suos funeto: 2611.

Die XXIIII oppida Nemausensibus attributa (Plin. III § 37)
sind die ehemaligen Dörfer der Areeomici, die mit Aufhebung
der Gaugemeinde selbständige Ortschaften geworden sind, so dass
nioht der Gau, sondern seine viei attribuirt wurden.

Galliae et Germaniae.

Die iberischen Gaue, mit denen Rom zwei Jahrhunderte ge­
rungen hatte, wurden aufgelöst und zu Stadtbezirken gesohlagen.
Dasselbe gilt von den Keltengauen der Pogegend; auch sie wur­
den nach ihrer Unterwerfung im Jahre. 222 gänzlich ihrer poli­
tischen Rechte entäussert und ihr Gebiet das Territorium der neu'
gegründeten römisohen Stadtgemeinden (Mediolanum - Insubri,
Brixia - Cenomanen, vgl. Plin. III § 130). Ebenso erging es
den Gaugemeinden der ein Jahrhundert später zur Provinz ge­
machten Gallia Narbrmensis. Aus dem Gebiet der Allobroger
wurde dann die Colonie Vienna; die 24 Ortschaften der Areoo­
mici (s. oben) wurden <attrihuirt' der Co1. Nemausus. Die ein·
zige Ausnahme, die oivitas Yooontiorum, welche als Gaugemeinde
bestehen blieb, erklärt sich duroh das Bundesverhältniss, in wel­
chem sie zu Rom stand. Aber was man bei den unterworfenen
Gaugemeinden sofort einführte, die Verwandlung in Stadtgemein­
den, wlude auch bei den Yocontiern langsam, aber sicher einge­
leitet, indem man den Hauptort Vasio wo nicht zur römisohen
Stadt, so doch zu einer selbständigen Gemeinde, wie sie eigentlioh
mit dem keltischen Gaustaat unvereinbar ist, machte. Das Gebiet
der Vocontier ist ferner in Flurbezirke getheilt, die von Yasio
aus verwaltet werden. Nominell sind sie Bezirke des Gaus der
Yocontii, faktisch solche der Stadt VRsio. Als dann endlich der
Entwicklung der Stempel des Gewordenen aufgedrückt wurde,
erhielt Yasio Coloniereeht und damit war aus dem Gau die Stadt
geworden.

Wieder anders wurden die in den Alpenthäleru sm Rande
der Poebene sitzenden raetischen Gaue behandelt. Sie behielten
ihr Gebiet und ihl'e Selbstverwaltung, aber sie wurden politiseh

11 2845, 2498, 2532, 2611, 2461, 1783. Das Verhältniss von pagus
und viei ist völlig das römische. 2895: praef, pagi Oot. suo e[t lilio]rum
suor. nomina vican[is Au]gustanis [dat].
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als Gaue den römischen :Municipien der Poebene <attrihuirt'. Das
gesohah dUl'eh die lex Pompeia vom Jahra 89.

Als Julius Caesar im Jahre 52 die Unterwerfung der trans­
alpinan Kelten vollendet hatte, stand man wieder einmal vor del'
Aufgabe, als Gaustaat organisirte Nationen dem römischen Reich
einzuverleiben, und hier finden wir das System, nach welchem die
foederirte Gemeinde der Vocontii eingerichtet wurde, auf eine mit
den Waffen bezwungene Nation angewandt. In der Organisation
der Tres Galliae hat sich das organisatorische Genie des Divus
Julius rur alle Zeiten ein Denkmal gesetzt.

Ich gehe wieder aus von der plinianischen Darstellung (III
§105 ff.). Bei Plinius besteht ganz Gallien aus Gaustaaten. Rö­
mische Städte fehlen fast ganz. Es sind co1. Luguilunum im Gebiet
der Segusiavi (107) 43 a. Chr. deducil·t, und <in Helvetiis coloniae
Equestris et Rauriaca' (106). Civitates foederatae und oivitates H·
berae gibt es ziemlioh viele 1. Eine Gemeinde wird als (in op­
pidum contributi: bezeiclmet, die Oonvenae (108). Da die betref­
fende Stadt, Lugdunum Convenarum (Strab. p.190) nicht römische
Gemeinde ist, bedeutet diese (contributio' nicht die Unterordnung
eines Gaues unter eine Stadtgemeinde, sonael'n wohl nur die
Centralisirung der Landschaft in einen Hauptort, wie die Vocon­
tier eigentlich Vasienses sind. Dieses Verhältniss, welches hier
als ein staatsrechtliches erscheint, .ist bei den übrigen civitales
thatsächlich genau so vorhanden, aber wohl kaum ausdl'ücklich
decretirt worden.

Jede keltische civitas hatte einen Hauptort 2. Sie konnte
thatsäohlich auch mehrere haben 11, da sie reohtlioh kehlen ein­
zigen hatte, denn die keltische Gemeinde beruht auf dem Volks­
ganzen, nicht wie die italisohe und griechische auf Ortscllaften.
In dem Hauptort wal' der Sitz der Adligen und auch wohl der
der Verwaltung. Auch äusserlich sind diese Orte der Kam der
Gaue. Sie eind stark befestigt und haben Cäsars Belagerunge­
kunst viel zu schaffen gemacht. Vielleicht haben eich die Haupt-

1 foed.: Remi, Lingones. Aedui. Camuteni.
lib.: Nerri, Suessiones, Umanectes, Leuci, Treveri (liberi antea),

Suessiones, Meldi, Secusiavi, Santoni, Bituriges Vivisci und B. Cubi,
Arverni.

11 Bei Strabo f!fJTP01TOAI\; vgl. p. 194.
D Mommsen, R. G. V 82. Z. ß. Autrioum und Cenabum bei den

Carnuten. Vasio und Luous stehen sich doch wohl nicht gleich, da
Lucus nur ein Kultoentrum ist (s. Hirsohfeld, GaU. Stnd. I).
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orte der keltischen Gaue nicht wesentlich yon denen der iberi­
schen nnterschieden, von denen wir wissen, dass sie eine gewisse
Autonomie in und neben ihrem Gau hatten (s. oben <Spanien').

Diese Verhältnisse hatte der Orga.nisator Galliens, Augu­
stus, aber <ex formula DiYi lulii', wie ma~ sagen kann, be­
nutzt, um zu yereinigen was unyereinbar schien, die keltische
Landgemeinde mit der städtischen Centralisation des römischen
Reichs 1.

Wenn wir das Endergebniss der Entwicklung ins ,Ange
fassen, so findet man im IV.IV. Jahrhnndert ll anstatt der alten
civitates den Rauptort als Träger der Gemeinde. Der Name der
ciYitas Parisii ist der der Stadt Paris (Parisii) geworden. Die
Centralisation ist also vollendet (Kuhn p. 421). Ein Mittelsta­
dium wird bezeichnet durch Namen wie Augusta Tl·everorum.
Rier wird noch Ortschaft und Gemeinde als getrennt empfunden,
aber der Rauptort gilt doch schon als soloher, während er ur­
sprünglich politisohe Bedeutung gar nioht hat.

Augustus hat also die gallischen ciyitates als Gauptaaten
bestehen lassen. OivUas ist der teohnische Ausdruck für fliese gal­
lischen Gemeinden (Kuhn p. 416). Es ist etymologisch jede Bür­
gerschaft, wird aber, da die Bürgerschaft der römisohen Gemeinden
specieller bezeichnet wird als municipes, ooloni technisch von den
niohtrömiscben Gemeinden der gentes, wie auch yon den castella
der afrikanisohen Provinzen gebraucht 3.

Wie schon in der teohnischen und allgemeinen Anwendung des
Wortes civitas die Bürgschaft für den Fortbestand der gallischen
Gaustaaten liegt, so sind denn auoh alle politischen Funktionen
an den Namen des Gaus geknüpft. Wie es civitas Segusiavorum,
so heisst· e8 auch ordo Segu8iayorum (ordo Elusat(um): Revue epig.
du Midi I N.8B); summus magistratus ciyitll.tis Batayorum: Orelli
2004. Wir finden auch den Duumvirat der civitas: <duumvir in ci~

yitate Sequanorum
J

(Or.4018), II yir oiyitat.8egusiavor. (Renzen
5218), obwohl doch der Duumvirat so gut wie der ordo spe­
cifisch municipale Begriffe sind. Es heisst llogar JI yir coloniae
Morinorum, obwohl colonia und Gaustaat völlig inoompatibel sind

1 Vgl. die treffliche Erörterung bei Kuhn, Städt. Veri. II p. 414 ff.
2 Kuhn p. 420.
a Zur Bezeichnung nichtmunioipaler Gemeinden verwendet die

römisohe Spraohe allgemeine, keine politischen Hoheitsrechte bezeich­
nende Begriffe. Dieser Art ist conventu8 oivium Rom., vious.
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(.Renzen 5211); tabeIl(arius) 00100(1ae) Sequanorum (0. V 6887).
Die Zahl der Beispiele lässt sich nochvermebren, aber die an­
geführten genügen um zu zeigen, dass als Gemeinde die civifas,
der keltische Gaustaat fungirt.

Mit dieser Tbatsaobe soheint freilich die Organisation der
civitates wenig zu harmoniren. .An der Spitze derselben finden
wir nicht einen princeps oder einen ähnlichen Gauvorsteher, son­
dern die Bürgermeister der römischen Städte, die II viri. Ferner
nioht seniores wie in den afrikanischen gentes, sondern den orao.
Die Oivitas ist also organisirt wie die römische Stadtgemeinde,
peregrine Beamten feblen fast ganz, sind wohl älteren Datums
und mehr oder weniger l'udimentäre Begriffe. Ich kenne fol­
gende:

1) summus magistratus civitatis Batavorum (13. 0.).
2) vergobl'etus in der civit8.s Santonum (Revue du Midi 1I,

N. 780), der aber auch quaestol' war. Bei den Santones mag in
dieser Zeit nur die untere Magistratur römisch gewesen sein.

3) pl'aetores, die mit den römiscllen nur den Namen gemein
haben, wie die <praetores' (l1rpU1"lrroi) des achä.ischen Bundes bei
Livius. Der praetor in den civitates der Tres Galliae entspricht
völlig dem :pmet01' Vocontiorum (s.o.); wir finden ihn bei den
Bituriges Vivisci (Revue du Midi I p. 179).

Der praetor wird der römische Name der Vergobreten sein.
Der summus magistratus civ. Batavorum ist nur die allgemeine
Bezeichnung für ihn.

Diesen wenigen in ihrer höchsten Behörde peregrin orga­
nisirten Gauataaten steht die Masse derer gegenüber, welche
genau wie die römischen Stadtgemeinden Ol'ganisil't sind, Dur dass
die Gemeinde hier der Gau und der Stadtring ist.

Wir finden Duumvirn in der civitas Sequanorum (Orelli
4018), Vintiensium (Rev. du Midi I N. 99j 100 s. aber nnten),
Segnsiavorum (Renzen 5218).

Den quaestor bei den SantoneB (s. oben).
Den ordo s, ileom'iones in folgenden civitat.es: dee. Vint(ien­

sinm) Rev. I 99; Sequani (Inser. Conf. Halv. N. 42)j ordo civi­
tatis Viducassium (Kuhn p. 418).

Die Entwicklung der gallischen eivitas zur Stadtgemeinde
lässt sich am besten erkennen an der civUas Vocontiort,m der
Narbonen8is (s, oben). Hier ist der Uebergang der civitas Vo­
eontiorum in die Gemeinde von Vasio, der Hauptstadt, dadurch
kenntlich, dass die Hauptstadt einen eigenen Namen bat, während
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man bei den Gemeinden der drei GaUien nie weiss, ob sich der
Name der Gaugemeil1de auf den Gau als solchen, oder sehon auf
das Centrum bezieht. Der <praetor Vasiensium Vocontiorum' ist
del' Ausuruck des AufgehenIl des Gaus in der Capitale Vallio.
Der II vir coZoniae M'o1'inorum lrann auch wohl nur als 11 vir
des an die Stelle des Gaus getretenen Territoriums der Hauptstadt
des Gaus gefasst werden, da der Gau unmöglich colonia sein
kann. Aeusserlich sind aber die 1Ylorini uie in eine colonia ver­
wandelten Gaugenossen. Der duumvir in civitate Sequanorum ist
ein noch prägnanterer Ausdruck für diesen Synkretismus. Hier
steht die römischa Stadtmagistratur neben der civitas, der Gau­
gemeinde, und die ursprüngliche Discrepanz zwischen civitas u.nd
duumvir wird noch empfunden (in civitate), Dass in der Gau­
gemeinde eine Colonie gelegen habe, ist nndenkbar. Das Stadt­
recht kann nur einer Gemeinde verliehen werden und die Insassen
des HauptOl'tfl der civitas sind keine Gemeinde, Etwas anderes
ist es, wenn im Gebiet der Segusiavi die römisohe Colonie Lu­
gudunum und in dem der Helvetii die (latinische 1) Aventicum
constituirt wird. In diese Colonien sind nur römisohe Bürger
deduoirt, es sind nioht etwa die vioani Lugdunenses und Aven­
ticenses der gallischen oivitas zu Colonien gemaoht worden. Bei
der Gründung der genannten Colonien besteht die alte Gaugemeinde
fort, wie für die Segllsiavi an dem Vorkommen des duumvir in
eh-aate Segusiavorum (Ol'elli (018) für die Helvetii aus dOll
C cives Romani oonventlls Helvetici" d, h. aus dem Convent der
in der oivitas Helvetiol'um consilStirenden römischen Bürger her­
vorgeht und dem l exaotor tributorum in Hel[v{etiis)J (Inso. Conf.
Helvet. 178). Die in dem nunmehr zur römischen Stadt erho­
benen, vious ansässigen cives Segusiavi und Helvetii werden, BO­

weit sie die römisohe Civität hatten, in die Colonie aufgenommen
worden Bein. Die Peregrinen haben woM ihren Wohnsitz be­
halten, stehen aber zu der Colonie höohstens im VerhältnisB des
Incolats, gehören naoh wie vor politisoh zU!' Gaugemeinde. All­
miihlig hat sich dann die Versohmelzung der Gaugemeinde mit
der Colonie vollzogen, sei es dass immer mehr Peregrine duroh
die Verleihung der civitas Romana in die Colonie eintraten, sei
es dass der ganzen oivito.s die latinisohe oder römische Civitiit
verliehen wurde.

Dass bei COßstituirung einer römisohen Stadt im Gau nicht
gleich alle Peregrine coloni wurden, zeigt die Fortdauer der
Aushebung zu den Auxiliartruppen. Es gibt neben den Bürgern
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der (latinischen? - s. Hermes XVI p. 472 Mommsen) Colonia.
Agrippineusium, Cöln, peregrine Ubier. Wenn der peregrin6 Ubier
die eolonia. Agrippinensium alE! origo führt (Herm. XIX 70), so
ist das abusiv, denn sie kann wohl sein Geburtsort, nicht aber
- selbst als latinisclJ8 Colonie - seine politische Heimath sein,
denn er ist Ccivis Ubius'.

Die Verleihung der latinischen oder römischen Civität an
eine gallische eivitas wie an die Auscii und Convenae (Strabo
p. 191) bedeutet 1'10 ipso die Umwandlung der civitas in eine
latinische Stadtgemeinde, da eine latini80116 oder römische Gau­
gemeinde ein Unding i8t. Vielleioht ist aber Strabos Ausdruck
ungenau und ist nur im Gebiet der Auscii und Convenae eine
latinische Stadt constituirt und die Peregrinen derselben att1'i­
buirt worden. Das scheint aus Plinius Angabe (11II § 108) 'in
oppidum contributi Convenae' hervorzugehen. Die keltischen oi­
vitates gliederten sich nach Sippschaften in pagi im engeren Sinn.
So haben die Helvetier bei Cisar 4, pagi (b. Ga1l. 112: Helvetillo
in quattuor pagoB divisa est), die 4 galatisohen Keltenatämme
haben jeder 4 Gaue, TETpapx(m. Der Gau war also eine Art Ge­
meinde, weil er eigene Magistrate {latte. Alle (64,) gallischen civi­
tates hatten zusammen zu Cäsars Zeit 300 pagi (Plutarch, Caesar
15), durohe-cbnittlieh kämen also etwa auf die civitas 5 pagi j

das stimmt zu dem Beispiel der Helvetier. Wir haben von die­
sen Untergauen noch andere inschriftliche Zeugnisse. Der Stein
Inse. Conf. Helv. 192 ist gesetzt von der oivitas Helvetiorum <qua
pagatim qua publice' (d. h. von der ganzen Gemeinde als solcher),
ferner mehrere militärische Inschriften aus Britannien:

C. VII 1073: deae Viradesl thi pagus Gon Id,.~,stis mili[t. I
in Cloh. II Tun Igro sub Si[l]v[i]o I A]uspice pr Iaef. [f(ecit) 11

C. VII 1072: deae Ricagambedae pagus IVeUaus milit(ans) I
coh. II Tung. I v. 8. 1. m 11

pagu8 muss hier das Contingent eines pagus, oder nur Bol­
daten aus dem pagus (so Dessau, Insel'. seI. 2555; vgl. eives Raeti
mil. in ooh. 11 Tungrorum) sein und pagus nicht die eivitas, son­
dern den Gau desselben bedeuten, denn nie wird insohriftlich
pagus für civitas gesagt. Da Heimatbs- und Conscriptions­
bezirk nicht immer zusammenpassen 1, brauohen der pagus VellauB

1 S. die Beispiele bei Dessau, Insc. p.503 z. B. •eques ala Asturuni
natione Ubius' (Mommsen, Hermes XIX p.42). Beispiele inr Ueberein­
stimmung C. III p.2035 aus den Diplomen.
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und Oondrustis nioht pagi der Tungri zu sein, aber sie soheinen es
zu sein, da der p. Condrustis !loch wohl zu den Condrusi gehört,
welche bei Cäsar (b. Ga11. II 4, 80, IV 6, 4:; 32, 1) an der Maas
sitzen, also wobl zu den nervischen Stämmen gehören. Zu ver·
gleichen ist auch die Inschrift Eph. ep. III (1877) p.34, N. 103:
Genio hu(i)us loci Texand(ri) et Sunic(i) vex(iHarii) cohor. II
Nerviorum. Die Texandri und Suniei müssen pagi der eoh. II Ner­
viorum im erläuterten Sinn gewesen sein. Texandri und Sunuci
nennt Plinius (IIII 106) als oivilates der Belgica. Es gab auch
selbständige Abtheilungen, sei el!),~er eivitas, sei es der pagus Su­
nucorum: eine eoh. Sunueorum O. vn 142, ein SUIlUCUS im Diplom
XLIII (C. UI SuppI. III). Der Inschrift haben wir zu entnehmen,
dass es nicht l'elbständige civitates, sondern Gaue einer civitas
waren. Da die Nervier auch ein Volk der Belgiea sind, so
mögen die beiden pagi nerviseh sein.

Eineu pagus Chet'siact(,8 deI' Morini nennt PHnius IIII 106
(Morini ora :Marsacis iuncti pago qui Chersiacus vocatur). :Mit
dem pagus Gabalicus (Plin. XI 92) ist zu vergleichen Caes. b.
Gal1. VII 64: Vercingetorix Gabalos proximosque pagos Arver­
norum in Helvos mittit. Auch der Ausdruck 'Texuandri plu­
ribus nominibus) muss wohl von Gauen derselben verstanden
werden. Wenn in der Inschrift die l'exandri ein Gau einer oivitas,
bei Plinius dagegen selbst civitas mit Gauen zu sein scheinen,
so würde eine solche Discrepanz nur beweisen, dass pagus ver­
schiedenes bedeuten kann.

Was von den civitates der Tres Galliae gilt, gilt auch von den
linkBrheinischen Germanengauen, welche später die Provinzen
Germania inferior und superior bilden. Die Fortdauer der Gaue
am Rhein versteht sich von seIhst, da das linksrheinische Ger­
manien als Thei! der Provinz GaUien gegolten und erst im II.
Jabrhundel·t eigene Provinzialverwaltung bekommen hat. Bis
dahin stehen die beiden Vorländer der gallischen Provinzen unter
dem legatus Aug. pr. pr. des exercitus Germaniae inferioris und
superioris.

Zwar vou der Verfassung dieser theils keltischen, theils
germanischen Gaugemeinden wissen wir wenig. Wir haben für
die civitas sogar nur wenig besondere Zeugnisse. Wir kennen
einen (Bummus magistras civitatis Batavol'um' (Orelli 2004), die
civitas Me1tapiorum und c. MOt'irwrum aus italischen Inschriften,
die c(ivita.s) oder c(olonia) Nem(etum} mit d(e)c(urio) aus WH·
mauns 2259 (aus Heidelberg) einen 'Nemes' aus Dessau 2501. Die
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Existenz einer civitas Suebonlm Nicretium (s. unten) hat Zange­
meister eruirt (Neue Heidelb. Jahrbb. III p. 1 ff.). Sonst wissen
wir von der Existenz der civitates, die natürlich ganz ausser Zwei­
fel steht, nur durch die nach ihnen benannten Abtheilungen und die
Ethnica. Es gibt eine cohors Ubio1"Um(C. X4862); die berühmten alae
Batavorum, eine coh. Ougenwrum (C. VII 1085), einen cuneus Fri­
siorum (C. VlI 1040), coh. Baetasiorum (bei 001. Traiana = Xanten)
C. VII 386; einen Baetasius, Dessau 2181, ja sogar eine c. Sygam­
brot'um (C. VIII 8(3). Da, wo die Sygambri sitzen (Wupperthal),
die Grenze der Provinz der Rhein ist und Aushebungen bei den
thransrheuanischen Stämmen ausgeschlossen waren, müssen diese
Sygambern linksrheinisch gesessen haben, denn foederati des spä­
teren Heeres sind sie nicht.

Als origo kommt vor cives Menapius (DesIlau 2564), cives
Hemes (Dessau Inser. 2001), c. Tribocus (ib. 2.505), c. Marsacus
(Nachba.rn der Moriner: Plin. !III 106) (Dessau 2(08), c. Cu­
ge,-nus (WiImanns 1534), Ubius (öfter z. B. Dess. 2509). Die
origo ist regelmässig die civitas; bei ein aom~, foro Hadrianensi
p1'ovincia Ge1'mania inferiori' (C. III 4273) ist abusiv der vious als
origo genannt. Das castellum Mattiac01'um (Castel) (West. Zeit­
schrift VIII, Correspondzbl. p. 19) gehört zu der oivitas Mattia­
corUID, von dem auch die aquae Mattiacae (Wiesbaden) benannt
sind. Es gibt lmstiferi civitatis Mattiaem'um (Bramb. 133B), JIIIIJ
vir Aug. c(iv.) M(aU) 1316; und eine coh. Mattiacormn (Oessau
2000). Die oivitas Matt. heisst auoh leivitas Tau'nensium (auf In­
schriften, welche gefunden sind in eastel, Heddernheim, ]j'inthen,
Mainz). Die oivitas hat einen ordo (Wilm. 2271: dec. o. Taunen­
SiUlll) und aediles (Bramb. 1463), sodann sogar II viri (2269),
ist also wie die eivitates der Tres Galliae organisirt: Ein 'deo.
civitatis Auderensium: wird auf einer Mainzer Inschrift (Wilm.
2268) genannt.

Insohriftliche Zeugnisse der vici der civitates am Rhein gibt
es genug, vor allem aus Germania superior: vicani Seeorigienses
(Bramb.306) bei Worringen; Beda vicus Bitburg in der Eifel
(West. Zeitschrift 1891, Correspondenzblatt p. 185); siehe ferner
Bramb. 1916, 1677, 1676, .2256 e, d (vicani Lopodunenses =
Ladenburg am Neckar), 1595, 1561 (vicaui Aureliani mit quaestor;
Oebringen); 877 (vicani AItiaiensell = Alzei); vieani Belg(inates?)

1 c(ivitatis) M(attiac.) T(aunem.) Bramb.1330, vgl. MOIDIDS. R. G.
VB 135.
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mit q(uaestor): Hettner, Steindenkmäler des Trierer Museums,
N. 10vj vious Vodannionum (ib. N. 42).

Die auf im Gebiet von :Mainz gefundenen Inschriften genannten
vici haben mit den Canabae (der 'cive!! Rom. Mogontiaci') nichts zu
thun, sind auoh nicht etwa städtisohe Quartiere, da Mogontiacum
damals selbst noch viCU8 war, es sind vielmehr die vicani Mogon­
tiacenses vici novi wohl die Insassen des vicus Mogontiaoum und
das peregrine Supplement der (cins R. Mogontiaci'. Während
häufig die cives R\'711ani eines Orts mit den Peregrimm eine Ge­
meinde bilden (conventus civ. Rom. et Numidarum qui Mascululae
habitant, Afri et cins Rom. Suenses; veterani et pagani con­
sistentes apud Rapidum, pagani pagi Mercurialis (et?) vete­
rani Medelitani) Bcbeint in Mainz die keltisohe Dorfgemeinde
neben der römischen Gemeinde der Canabenses bestanden zu
h"aben. DeI' Namtl 'vicani Mogontiacenses vici novi' gibt keine
Veranlassung, einen vom vicus Mogontiaoum verschiedenen 'vious
novus' anzunehmen. vicus novus kann sehr wohl das Distiuctiv
der peregrineu Insassen von Mogontiaoum sein, da die Canabeuses
auch C. R. Mogontiaci heissen.

Es ist fraglich, ob die oben genannten civitates allemal
Gaugemeinden sind, oder ob sie 80hon die Conoentration des
Gaues zur Stadt hinter sich haben. Die civitas Taunensium und
(lie civitas Mattiacorum sind wohl eher Stadtgemeinden. Sicher ist
das bei der c;,vitas B~€melocenna (Rottenburg a. Neckar), wie der
Name, der Orts-, nioht Gauname ist, sagt. Von der civitas S. hat
der saUus Sumelocennenilis (Bramb. 1633) den Namen. S. ist
wohl der Vorort dieses kaiserlichen Gutsbezirka, denn etwas an­
deres kann saltus auch hier nicht sein.

Von der civitasHelvetiorum kennen wir mehrere vici (s. Mar­
quardt, 8t.-V. F 269). Aventicum ist als Colonie aus dem Territorium
des Gaustaates ausgeschieden, wie Lugdunum aus dem der Segu.
siavi und Colonia Claudia Ara Agrippineusium aus dem der UbU.
Die incoZae oder coZoni Aventicenses. welohe nach einer Inschrift
mit den mcani Minnodunenses auf einer Stufe stehen, hat Momm­
sen (Hermes XVI 480) bestimmt als cives Helvctii incolae Aven­
tieenses, d. h. als die in Aventioum, das für die cives Helve­
tii obwohl Colonie, keine Gemeinde ist, ansässigen Helvetier.
Aber Aventicum konnte andererseits auch nicht wohl als vicus
gelten, da es la.tinische Stadtgemeinde war. Wäre Aventicum
noch vicus der oivitas Helvetiofum, so wiirden dieselben Leute
heissen 'vicani Aventicenses'. Ganz scharf muss man 'incolae
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Aventicenses' umsohreiben mit <cives Helvetii qui cOlZsistulJit Aven­
tici oder in colonia A.', wie man die vicani LousonnensEls bezeicb·
nen kann als <cives Helvetii vieani Louso'mzenses' oder •(lui con­
sistunt Lo!t8onnae·.

Die vioi der oivitas Helvetiorum standen unter O1.ratores
(lnscr. Conf. Helv. 133: ourato}· von Lousonna), die ooloni Aven·
ticenses unter Cflratores colonorum (s. Mommseß, Helmes XVI
p.481); diese waren der ordentliche Magistrat der Colonie Aventi­
cum, IIIIviri oder Il viri haben neben ibnen keinen Raum. Wir
haben hier. also eine latinisohe Colonie, die ganz wie ein kel­
tisohes Dorf organisirt ist. Die Erklärung ist die, dass die Ver·
leibung der I,atinität die gesammte civit&s Helvetiorum betraf, dass
aber, da die civilas J.atina städtisch ist, zugleich der Hauptort
Aventicum als Träger derselben galt. Dasselbe Neben- und Durch­
einander von Stadt und Gau werden wir bei allen civitates Gal­
liens zu statuiren haben. Der quaestor neben dem Vel'gobrlltus
auf der Inschrift VOll 8aintes bedeutet dasselbe.

Keine Institution ist so bezeichnend für das Prinoip, nach
dem Rom die peregrinen nicht stitdtis.ohen Gemeinden seinem
städtischen Organismus angliederte, als di6 Verfassung der gal·
lisohen Provinzen.

Von den pagi. der civitas wurde bereits geredet. In Be­
tracht kommt 1) die Inschrift, naoh weloher die oivitas Helve­
tiorum und die einzelnen pagi für sioh (pagatim) eine Ehre de­
kretiren; 2) In. Conf. Helv. 159: Genio pag(i) Tigor(ini).

In den gallischen und germanisohen Ländern ist nach ver­
schiedenen Kreisen ausgehoben worden (s. Hermes XIX 47). In
Aquitanien aus der La.ndsohaft: (coh. Aquitanorum' und ·c. Aq.
Biturigum); jene sind das Contingent der iberisohen, diese das
der keltischen Stämme. Die alall und cohortes GaUorum sind
w~hl das Contingent der Lugdnnenses, wie die der Hispani das
des romanisirten Spaniens sind. In den übrigen 'l'heilen aber­
Belgiea und Germania -- wird nach Gauen ausgehoben. Daneben
gibt es aber eine col&. Belgarum (Dessau 2587).

Die Donauländ6r.

Rätisoh sind die Stämme, welche auf den Alpen zwisohen
Inn und Bodensee wohnen; mit ihnen werdeD gewöhnlioh ZUllam·
men genannt die Vindeliker, die Gaue der bairisohen Ebene.
Plinius sagt (lU § 132): < Raeti et Vindelioi omnes in multas
civitates divisi'. Gemeinden der beiden Völker nennt das Tro-
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pa.eum Alpium (s. oben), nämlioh <Vindelieorrim gentes quatt.uor:
Oonsuanetes, Rucinates, Licates, Oatenates. Die ersten areifinden
sich auch bei Ptolemaeus (H, 13 § 1). Ptolemaeus nennt ausser­
dem tll::ÜVOl, BevAuOvol, BpeuvOI. Die letzteren stehen auch auf
dem TropaBum Alpium (Breuni), aber vor den <vindelioisohen •
Gauen. Di, Vertheilung der kleinen Stämme an die Völker­
schaften war "'natül'1ich schwierig. Die Isarci werden VOll der
Isara (Isar) den Namen haben. Als rit HSß h lassen sieh mit Hülfe
des Ptolemaens im Trop. Alp. bestimmen Vennonetes (OöEVVOV€c;;) 1),
Oalucones (KlXAOLIl<OV€C;;), Suanetes ((oulXvflTlXl), Rugusii r PllOÜ·

O'KlXt), Brixentes (BpttavTat). Mehr Gaue nennt Ptolomäus nicht.
Die rätisohen und vindelikischen Gaue stehen mit denen

der Vallis Poenina unter einem Pra.efecten, an dessen Stelle
llpäter ein pl'ocumtor tritt. (llfarquardt St.-V. J3 289).

Das Auxiliencontingent dieser Landsoha.ften sind die VIII
cohortes Raetorum (Hermes XIX (9) und die c. Vindeiicorum
(Diplom XI C. III, p. 2019).

Die origo wird nach der Völkerschaft bezeichnet. 'Raetus'
(Wilm. 1648). Sonst werden die rätisohen Gaue inschriftlich nie
erwähnt.

In Noricn m gibt Plinius (lU 146) immer Stadtgemeinden
an. Wir kennen die norischen Gaue a.us Ptolemaeu8, deu die
Insohriften bestätigen. C, V 1838 (Julium Carnioum):

O. Baebio P. f. Ola. Attico .. procurator(i) Ti. Claudi Cae­
saris Aug. Germanioi in Nol'ioo: oivitas Saevatum et Lainco­
rum. Die Saevates sind die LlfoUflK€tji desPtolemaeull (Il 13, 2).
ausserdem .nennt Ptolemaeus.

)AAlXUVOl Velauni des Trop. Alp.?
'AIlß10'OVTlOl '= Ambisontes.
NWPIKOL
)AIlßlbpuuol
>AIlßIAll<ol.

Da die Züge des Tiberius und DruSllS auch diese Alpenregion
unterwarfen (Velleius Il 39), finden wirnorisohe Gane auf dem
Denkmal aer Expedition vom Jahl'e 15 v. Ohl,.2. Die meisten
Namen sind von den Fliis8en abgeleitet, Amb-isontes vom Isonzo;
Ambi-dravi - Dravus j Ambi-lioi Licus (Lech), Ausgehoben
wird naoh der Provinz: 'ala und 0011. Noricorum' (Hermes XIX 49).

1 SaninetlJs und VlJflnonenses R-aetorum Pli... III § 135.
Il llarq, Bt.-V. 12 290 weiss das nicht,
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Die origo wird nach der Landschaft bezeichnet (l'esp. der Provinz):
<nat. Norico> Dessau 2202 2•

Norioum war prooUl'atorische Provinz (Marq. pI 290).
In Pannonien nennt PliniuB (III 147) XVIJI, PtolemaeuB

VIII (Pann. Sup.) + VI (Inferior) also XLV Stämme. Von meh­
reren hR.ben wir inschriftliche Zeugnisse:

J

1) C. IX 5363 (Dessau 2337): L. Volcacio Q. f. Vel. Primo
•. praee. ripae Danuvi et eivitatium duar(um) Boiar. et AsaZim·.
Die Boier bei Ptolemaeus im westliohen Thai! von P. Superior,
die AzaU nördlioh von ihnen. Plinius kennt nur die letzteren.
(Boius' kommt öfter als origo vor (Wilm. 2867).

2) Breuci im südlichen Thei! von Unterpannonien an der
Save. Die VIII oohh. Breucorum sind nach Mommsen (Herm. XIX
p.48) das Contingent der Stämme von der unteren Donau. Na­
None Breucus z. B. Bramb. 746.

3) Die E(A)ravisci, im nordöstlichen Theil von Pannonia
Inferiol·. Auf sie bezieht sich eine Ofener Inschrift, gefunden am
Blocksberg (Arch. ep. Mitt. XIV, p.62 C. UI 10418): <pro salute
[M. Alll'eli] p(ii) f(elicis) invicti Aug. totiusque domus divinae eins
et civitat(is) Eravisc(orum) T. Fl. Tit(i)anus augur et M. Aur... .'
Soldaten aus diesem Gau sind nicht selten (C. 1II 3325). Dasfl,
wie der Herausgeber der obigen Inschrift vermuthet, die Eravjsci
der Colonie Aquincum attribnirt waren, ist möglich.

4) Ein Scordiscus(im Süden der Pann. Inf.) C. III 3400.
5) Varcw/m,s (Südosten von Pann. Bup.) C. III 9796; C. II

875.
6) Iasus im Diplom XVII..
Einige Gaunauien leben in Ortsnamen fort wie rpraetorium

Lalabicomm' Itin. Aut. p. 250, 13; 'Aquae Iasae' Cl'eplitz) C. III
4121. Die Latovici sassen im Westen, die fassi im Osten Ober­
panno.niens.

Es gibt cohortes PanllOniorum (Herm. XIX, pAS). Die Pan­
nonier bezeiclmen ihre Heimath entweder nach der Gaugemeinde
(Varcianus, Araviscus), oder der Landschaft (Provinz): rpannonius',

Pamumia Sup: C. VI 3297 i ex Pann. In!. C. VI 2644, wobei
gewöhnlich der Geburtsort genannt wird, oder nach dem Dorf
C. ur 4407: mil. leg. XIII vico Gallorum.

von Mo esien kennt Ptolemaeus fül' Moesia Sup. flinf, für

:I In L. Manline Manliaui f. Tutor Noricus TitetlSianw;
(C. Y 1908) ist TiteusiaUlls wobl Gauname.
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M.Inf. acht Stämme (lU 9; 10). Die Provinz ha.t ihren Namen
von dem Volk der MOBsi (Mu(I'oi). Andere Völker sind die
T"iballi und Darilani. Die Tribal1i gebören nach Ptolemaeus
zur unteren, die beiden anderen Nationen zur oberen Provinz.
Jedes Volk besteht aus civitaies. Die Gaue der Moeser und Tri·
baller bildeten eine Präfectllr: C. V 1838: praef. c[i]vitatium
Moesiae et Triballia(e). Ihre origa bezeichnen die Pel'egrinen
dieser Gegend naoh ihrer Landschaft: <natiane Dardana' C. V 5283,
vgl. C. XI 705 (nationis Dardaniae). In den Inscbriften wird nur
eine Gemeinde genannt, die Äbritani: C. V942: na!us in Mensia (siol)
infe,·. castell. Abritanor. Der Namen ist noch bekannt durch den
zu einer in Moesia info stehenden Truppe gehörigen Abrittan(us) im
Diplom XXXI.

Von Contingenten der moesiscben Stämme kennen wir eiDe
(ala Darilanorum) (Diplom XX).

Ftlr Da ci a. gibt Ptolemaeus fünfzehn Gaue an (111 8, 3).
Nur die "AvapTOl sind inschriftlich bezeugt: C. III 8060: qui 'lnU·

f~ierat milia a R • • NL flieo Anar[t01·um]. Die von Traian in
Daeia angesiedelten Galatae und Piruslae (aus Dalmatien), deren
vici in den Wachstafeln genannt werden (Alburnus maior, Caviere­
tium: C. IU, p. 937) gehören nicht hierher, auch ist zweifelhaft,
ob sie Gemeinden gebildet haben.

Thracia 1 ist nach Plinius in 50 sf,rategiae getheilt (IV § (0).
Die Uehereinstimmung der Namen lässt nicht dal'an zweifeln,
dass die Strategie das ehemalige Gebiet einer Gaugemeinde ist.
Den DBtwelatae (Steph. Byz.: C:.av9aAf]TaI 19vo~ ep~Kn(6v) ent­
spricht die (l'TpaTllTui c:'aV9I'jATjTIKn, Bessi ....... B€(I'(I'IKtl, Sapaei­
CU1TalKtl, Oaenici - KaWIKJ1, OQrpili - KOP1TIAIKtl. Die grie·
chische Herkunft des Wortes strategia fiihrt mich zu der An­
nahme, dass diese Organisation vorrömiscb, dass sie vielleicht
die des Lysimachus, der ja Thrakien bis zum Ister beherrschte,
ist. Wir finden eine Eintheilung in Strategiae auoh in Aegypten
(der (l'TpaTTJT6~ steht über einem Nomos) und Asien. Armenia
maior ist nach Plinius VI § 27 in 120 strategiae (die er mit prae­
fectura umschreibt) und Cappadocien in 10 getheilt (Ptolem. V 6).
Dieser Thatbestand bezeichnet vielleicht die strategiae als. eine
Einrichtung der Diadochenzeit.

Ptolemaeus zählt nur 14 Strategien auf. Diese Differenz

1 Ueber diese Provinz gibt es jetl:t die tüchtige Dissertation von
Kalopothakis: Oe Thracia provincill. Romll.nll., Berlin 1893.
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zwischen .Plinins und Ptolemaeus muss auf eine Veränderung der
Organisation nach Plinius und vor Ptolemaeus zurückgeführt
werden und Marquardt (St.-V. 12 315) vermuthet sehr probabel
eine Umwandlung von 36 Strategien in Städtebezirke (t'egiones
l1ei8sen sie in den Donauländern). Man vergleiche die O'Tp. I:ap­
blKft und Sardica, OUO'blKl'jO'IKn - Ostidizus (s. Müllers Ptole­
maeus p. 478). Mit Recht hat man die Umwandlung d.er gal­
lischen civitates in Stadtterritorien verglichen 1.

Von den Strategien haben wir epigraphische Zeugnisse:
Eph. ep. II p. 252 (Perinth): TtßeplO<; 106AIO<; ToOAAo<; O'TpaTl'j­
TOIj;'AO'TIKf\<,; (vgl. Ptolem. § 10); Dumont-Homolle (M61anges d'ar­
cheologie et d'epigraphie Paris 1893) p.317 Ql: "Hpc;< I:OVTl1V1]­
TlKlJ TI. K>.aublO<'; •• e€OTrO~Tro<,; •• O'TpaTl1TO<'; 'AO'T1KTlr; Tfir;
TrEp\ TIepw90v, I:l'jA1]T1Kflr; öpelVfir;, ßEv9[EA]1]T1Kflr; rrE[bl]aO'!a<;;.

Die strategia sehliesst nicht aus, dass die gentes als solche
fortbestanden haben. Der O'TpaTl'JTOr; wird mit dem praefectus
genUs zu vergleichen sein. Wenigstens nennen die Thrahr als
origo eine Gaugemeinde : •civis Usdicensis vico .Acatapara ' (Kalop.
p. 17, C. HI 2e07); cives Sappa[e]us (Kalop. 20); C. HI, p.857:
Ool.Qletic(us); C. X 1754 und Dip!. XIX: nato Bessus; Dessau 2515:
Dansala (str. D.a911Al)K1TI1) j der Usdicensis gehört zu OUO'btKl'jO'lKf},
der Sappaeus zur I:aTratK~ etc. Die Herkunft aus der strategia
als solcher kann nicht mit (civis' bezeichnet werden. Civis setzt
eine 'civitas' voraus. Einige Strategien entsprechen nicht dem
Gebiet einer Gaugemeinde, sondern dem eines Volkes, einer Nation,
80 die BEO'O'lK~, vgl. PUn. §40:' Bes80rum multa nomina' (=gentes).

Die Auxilien werden nach der Pl'ovinz benannt (cohortes
und alae Tlwacum).

Die Herkunft ist gestellt entweder auf den Gau (Sappaeus)
oder die natio (nat. Bessus, Thrax) resp. die Provinz. In diesen
Gegenden ist es üblioh auch den Geburtsort - der von der origo
wohl zu scheiden ist - anzugeben. Derselbe wird bezeichnet
mit Provinz, Stadtbezirk (regio), Dorf (ViOllS), vgl. C. X 9754:
nat.. Bessus, natus reg. Serdica ·vico Magaris; O. V 942: •• 'l'tattts
in Mensia infer. castello .Abritanor; Brambach C. Ins. Rhenan.
1077: <natus pl'ovincia M[oo]sia S2tperiore reg[iQ]ne Serdica, Dar-

1 Die von Kalopothakis aufgesteUte Hypothese, die Discrepanz er­
kläre sich daraus, dass Plinius MOGsien zu Thrakien rechne, habe ich
in der RecensioD der Dissertation (Berl. Phi!. Wochenschrift 1894) zu­
rückgewiesen.
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dan[a] .. me g(muit'. O. V 892: <na[tus il~ Moesiai]nferio[re
reg.] Mar(cianopoUtana?) vic(o) .. iano'.

Auch in Illyricum ha.ben die Ga.ue fortbestanden. Ptole­
maeus (U 16) nennt deren 16. Plinius (III § 139 ff.) verzeichnet sie
nach den drei Oonventen (Scardonitanus, Salonitanus, Naronitanus).
Im conv. Scardonitanus ist die Mehrzahl der Gemeinden Städte.
Dagegen nennt er im oonv. Salonitanus nur Gaue. Auch im OOl1V.

Naronitanus sind diese vorwiegend. Eigeuthümlich ist die Einthei­
Jung der gentes in decul'iae, die Pliniull im conv. Salonit. und
Naronit, anführt. Die Vanlaei enthalten nur 20 Decurieu, da­
gegen die Delmatae 342, die Detirmes 239, die Masaei 269. Die
Zahl der Decurien bewegt sich meist zwischen 20 und 50.

Aus den Inschriften kennen wir folgende illyrischen Gau­
gemeinden: Aus dem

conventus Soardonitanus.
Varvarini: C. IU 6418 (Burnum): 'occisns finibus Varvari­

norum in agello secundum Titium fluvium ad Petram IJol1gam'.
conventus Salonitanus.

Maeaei (Plin. und Ptolem.) kommen öfter als Soldaten vor
(0. UI, p. 850), {inibf.tSMazaeis C. IU, p. 1033; prael. civit.
Mae$e[orum] O. IX 2864 (Bovianum Undecimanol'um); ebenso
Delmatae (C. JII 1322), ein princeps Delmatarum 0, III 2776; die
Ditiones werden in der Insohrift C. III 3198 10156) genannt.

conventus Naronitanus.
Ein castel(lum) Daesitiatium (Plin. § 143, bei Ptolemaeus feh·

len sie) O. m 10159. Ein Daesitias im Diplom VII (C. III Suppl. 3)
C. III p. 859: Vetieto Daverso (Ptot AaoupO'I01, Plin. Duel'si)
et Madellae Plarentis Deramistae. Ferner im Diplom XXIII
(Suppt 3), Plinius schreibt Deramestae, PtolemaeUFI nennt sie
nicbt; (Bcirton(i) ex Dalmatia' im Diplom XIX. Die LK[provEl;;
sitzen nael! Ptolen!aeus rrpolO rfj MaK€bov[~, beissen bei PliniuB
mit andel'er Endung Soirtani (§ 143).

Die Rarestini, deren Gebiet von dem der Onastini im J. 38
p. Chr. terminirt wird (C. ur 13472), sind wobl die NctPtlVO'I01
des Ptolemaeus, Nat'esii des Plinius (§ 143).

Da viele Städte als ebemalige castella den Namen
einer gens tragen, BO ist übrigens sohwer zu sagen, welcbe von
den inschriftlich bekannten Gemeinden Städte, we]cl1l3 Gaue siml
(z. B. Asseriates und Alveritae 0, ur 9938; die Asseriates bei
Plin. § 139, 'A(j(jE(j[~ Ptolem.). Auf einen Greuzstreit zwischen
Reditae nur} Oorinienses bezieht sich O. HI 9973 (2883) und 2882.
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Oorinium ist Stadt (Plin. § 140). Neditae ist zu vergleichen mit
NftblOV bei Ptolemaeus. Nedium wird ein Oastell der Neditae
sein, die Bürger der OrtAchllft würden wohl Nedienaes baissen.
Burnum ist wohl Cnstell der BW'nistae (Plin. nennt § 139 Bu,'­
nistae im conv. Scardonitllnus, BnrnUlll füll1't er § 142 als CasteIl
des c. Salonitanus auf). Plinius spricht mehrfach von den ca­
stella der illyrischen StiLmme.

Aus der Landschaft Dalmatia sind ausgehoben die sieben
cohol'tes Dalmatarnni (Hermes XIX, p. 48),

Bdtannia,

Wenn Plinius in Britannien weder Stadt noch Gau nennt
(IV § 102), obwohl, als er sohrieb, die claUflisehen Städte Cama­
lodunum und Verulamium bestanden, so liegt die Darstellung des
Agrippa, zu dessen Zeit Britannien nooh llicht römisch war, zu
Grunde 1. Ptolemaeus nennt eine Menge Gaue; dass er die Stäc1te
nicht neben, sondel'n unter den Gauen verzeichnet, spricht nicht
gegen die Autonomie der letzteren. In Gallien maoht er es ebenso,
und die meisten der Orte sind ja llur peregrine Städte, die we­
nigen römischen, welche in der That ein eigenes Territorium sind,
kommen nur als Enclavcn der Gaue in Betraoht.

Wir haben denn auoh epigraphillohe Zeugnisse für die
Existenz der Gaue als civitates, als Gemeinden.

C. VII 776 Inschrift vom Haliriauswall: < civitas I Duml1i(o·
t'utn?y.. Sie gehört zu denen, welche die von einer Truppenabthei·
lung oder sonst wem gebauten Wallstrecken vel'merken. Die
civitas ist sonst unbekannt.

C. VII 775: c'ivitas 1Dwnnon(iorum): ßoullv6vlOl bei Ptolem.
II 3 § 30, In ihrem Gebiet liegt lsca, Tab, Peut.: <Isca DU'm­
noniorum'. C.VII 863: <civifate Oatuvellaul,wrum Tossodio'. Die
KaTOU€AAauvoi bei Dio Cassius 6 § 20. Bei Ptolemaeus ist der
Namen corrupt überliefert (Il 3, 11, p.100 Z.1. Müller). Veru­
lanum ist eine ihrer Ortschaften. Tossodio vermag ich nicht zu
erklären.

C. VII 897: eapucZ 2Je(datume) civitat. Bricic(or1,m). Der
Gau ist unbekannt.

Auf den Bleibarren aus deu 1i.scalischcn Bergwerken finden
sich die Marken <dc Oea(ngis)' und <Br'i(ganticum)' C. VII p.220.

1 Agrippa wi!'d denn auch citi1't filr UPU Umfaug UPS Landes.
Rhein, 1tIU!L f~ l'hUol. N. ,P. L. B(l
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Die Ceangi werden bei Taoitus Ann. 12, 32 genannt. Die 1M·
gantes sitzen im mittleren England.

Conscriptionsoezirk ist die Provinz (oobortes Britannorum
oder Brittonum) 1. Als Beimatsbezeiohnung kommt <natione Britto'
vor (C. VI S301).

Es sollen nun, naohdem der Bestand und die Organisation
der niohtstädtisoh geordneten peregl'inen Gemeinden in den rö­
misohen Provinzen verfolgt worden ist, die allgemeinen Ergeb­
nisse, die Grundzüge der Organisation jener Gemeinden betraohtet
werden.

Territorium.

«Das Fundament der Gemeinde ist die Herrsohaft über ein
Territorium' 2. Dass die peregrinen Gaugemeinden ein ei gen esTer­
ritorium hatten, dafür bedarf es keiner Belege, die tolerirte .Auto­
nomie beruht a.uf der Conoession eines Territoriums. Wir werden
aber bald sehen, dass die Territorien der meisten Gaugemeinden
unter diese Kategorie fallen, dass sie nicht ein selbständiges, ori­
ginäres, sondern eiD von Rom eingeräumtes, also ein T. d eri va·
tiven Rechts hatten. Die Gemeinde der Vanacini im nördlichen
Corsica führt mit der oolonia Mariana eine <oontroversia finium' 3,

das ist, da es sich um die Boheitllgrenzen handelt, die agrimen­
sorische <controversia de iure territorii' (s. Feldmesser Ir 454),
welohe Gemeinden unter einander (oder mit den Grundherren, den
Berren der <saltus') führen, während die <co de fint/ im technischen
Sinn sich auf die Grenzen der privaten Grundstücke in der Gemeinde
bezieht (Feldm. II p. 433). Es handelt sioh in jenem Streit der
Vanaoiner mit den Mariani um Ländereien, welche die VRnaciner
vom kaiserlichen procurator gekauft haben. Da. Corsica kaiser­
liohe Provinz ist, steht die Veräusserung des Provinzialbodens
beim Kaiser. Unten werden wir eine <Assignation' kaiserlichen
Landes in Mauretanien an die gens Numidarum zu besprechen
haben. Die Erwerbung durch Kauf gibt der Gemeinde das volle

1 'Brittones Anavionenses' (Dessau 1330 und oft) sind die iu
Ana.vio stationirten Brittones, vgI. Frisiones AbaZZcwenses Dessau 2635;
Henzen 6787 (CasteIl Schlossa.u im Odenwald): Fortunae sa<:. Brittones
Trip(utienses) qui sunt sub cura T. Mattili T. f. PoUia etc. Der volle
Name Oralli 1627 (Auerbaoh, Odenwald): Nymphis n(ttmerus) Bf'itton.
Triputien(sium) sub euro. 111.

2 Mommsen, Staatsrecht III. p. 687.
a epistula Yespasiani ad Yanaeino!, Brulls, fontes 5 p. 225.
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BodeDeigenthum, wie es in der Provinz ist, d. h. ein mit dem
t,'ibutum oder '1Jectillal belastetes. Der Verkauf von Staats- be­
züglich Fiscalland ist eine ungewöhnliche Form eIer Uebertragung
desselben an Gemeinden; die gewöhnliche ist die 'Assignation',
die Entäusgerung des Bodeueigenthul11s mit Reservation des 'Ober­
eigenthums' des Staates, welches eben sich in dem von den Provin­
zialgemeinden zu entriohtenden tributum oder vectigal manifestirt.
Dass auch bei dem 'Verkauf' von Staatsland das Eigenthum ein
tributäres war, lehrt der republibnische Verkauf von ager pnblicus
durch die Oensoren und der ager 'privatus vectigalisque) der lex
agraria. Der Vertreter des Kaisers in der Verwaltung des fis­
kalisohen Grundbesitzes der Provinz ist der Procurator Publius
Memorialis. Er ist der proouratorische Statthalter der Provinz
(vgI. Marq. 12 2(9), Solche Entsoheidungen über das provin­
zielle Bodenrecht gebühren dem Statthalter der Provinz, sei er mm

legatus pro praetore oder nur procurator. In der procuratol'ischen
Provinz Mauretanien assignirt dementsprechend der C proc. Aug.
Mauretaniae' der gens Numidarum und bestimmt über das den
Zimizes zustehende Gebiet (s. unten).

Eine andere contl'Oversia de iure territorii zwischen zwei
sardinischen Gaugemeinden, den PatulcenS68 und GaUilenses, ler~

nen wir aus dem Dekret des Prooonsuls L. Helvius Agrippa vom
Jahre 69 kenuen (Bmus fontes!) 216). Hier ist der Proconsul die
richtende Behörde, weil Sardinien im Jahre 69 procousularische
Provinz ist. Vorher war es - mit Corsica, vgl. den vorigen
Fall procuratorisch und so nimmt denn diese Entscheidung
des Prooonsuls Bezug auf die frühel'e eines Procurators (M. lu­
ventiull Rixa). Als ul'kundliches ,Material fungirt die forma der
lJraedia, um die es sich handelt. Wie für alles an Gemeinden
cedirte - und sogar für den ager publicuB, der noch nicht end­
giiltig veräussert war - gibt es natürlich auch fÖt' diese Teni­
torien eine l{arte.

Die Territorien 1 sind durch <te,.mini fe,.,·itm·iales' (Feldm.
I 114) terminirt. Wir haben solche auch VOll den Territorien
der Gaugemeinden. C. X, 7930 (Sardinien) ist ein solohel' Grenz­
stein, auf dessen einer Seite 'terminus GiddiJ;itano,.~em' (folgen

1 Ueber die Grenzsteine dE'l' Städte s. WilmanTlll, Exempla p. 267;
termini eines territ, legiollis C, 11 2916; eines saZtus Reeueil de Oon­
atantine X, p. 74 (limis fundi Sallustiani); O. VIII 10567 (bei Vaga):
<fines 11lun. R, 11 Oaes. 71..'.
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elmge unerklärte Buchstaben), auf der anderen <terminus Eutlii­
cManm'um' steht.

C. VIII 4845 ist wohl ein Grenzstein zwisc1len der gens
Nattabutum (s. p. 510) und einer anderen Gemeinde. Die Ter­
mination nimmt in diesem zu Africa prooos. gehörigen Gebiet
natürlioh der Prooollsul vor.

Wilm.867: w auctorita[te] imp. Gaes. VespasiC1lrl.i Aug. ..
Gn. Pinarius Gornel. Glemens leg. eius J11'0 [p]1'. wC1'cittts Get'ma­
n'ici suplwioris inter Vinnenses et GeutrOfteS terminavit,
dass hier der Legat des obergermanischen Heeres terminiren lässt.
folgt die ZugehöI'igkeit der Ceutrones zu dem Sprengel des Le­
gaten; Die Ceuil'onesgehören eigentlich zum proouratorischen
Sprengel der <Alpes Poeninae) (Marq. 12 281). es wird aber
die Entsoheidung in territorialen J1'ragen dem obergermanischeu
Legaten vorbehalten woi'den sein. Dass nicht deI' Proconsul der
Narbollensis, zn der Vienna gehört. die Grenzregulirung vornell­
men lässt, mUss einen prooessualen Grund haben, odel' den, dass
eHe Ceutrones die Kläger in den Controversiae waren, Ueber
den Process der controversiae über an Provinzialgrenzenliegel1de
Territorien sind wir aber nioht unterrichtet.

Die Inscln'in C. VIII 8813 (Mauretanien, Westen der Ebene
Medja)beurkuudet eine 'Assignation' von Land an die <gens Numi­
(lar"wm' durch den lmiserlichen Procurator der Provinz Mauretania
Cltes; unter Hadrian. Wir sind gewohnt, den Begriff der Assigna­
Lion enger zu fassen und Allsignation und Coloniegründung zu ver­
binden. Aber adsigna,.e kommt nooh einmal vor für eiue Boden­
vergebung. die mit der alten au römische Bürger niohts zu thnn
hat. Von der Domäne der Matidia werden 1'heile den coloni
Kastm'rensell adsignirt (C. VIII 8812). Auf gentile Gemeinden be­
zogen kann Assignation gar niohts amleres sein als ein Fall oder
eine Vorstufe von der fiir die spätere Kaiserzeit BO bezeichnen­
den Vel'leihung von Land an barbarische Gemeinden 1 gegen be­
stimmt,c, vor allem militärische Leistungen, woduroh die betref·
fenden Gaue in das römisohe Reioh aufgenommen werden, Diese
Adsignation ist jedenfalls zu unterscheiden von dem Zugeständ­
niss des bisherigen Territoriums, dem (bal,ere possidere' (s. Momm­
Ben, StaatBrecbt III p. 687). Es ist aber möglich, dass <ler be­
treffenden gens Numidarum dies Territorium an Stelle ihres

1 s. Heisterbergk. Entstehung des Colonatl! p,27; KullD, Ver­
fassung und Verwaltung I 260 ff,
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ursprünglichen asaignirt worden ist. Wahrscheinlich bedeutet
assignw'e hier die Bestätigung unrl Tel' min at ion des Gebiets.
Die Inschrift gehört zu den Grenzsteinen,. ist nicht etwa eine über
Landanweisung aufgenommene Urkunde, die es nioht gibt, Man
nimmt an, dass das Reobtsverhältniss solclH~r Bal'barengemeinden
der Co Ion a t wal" Bekanntlich hat man vielfach (s. Heisterbergk
a. a. O. p. 26) den Colollat geradezu ans diesen Barbarenansied­
lungen abgeleitet 1. Für diese Zeit wird man damit lieber nicht
operiren, auoh schIiesst die Existenz del' Gemeinde den Colonat
aus. Wenn im IV. Jahrlmndert Barbaren als Colonen angesiedelt
wurden, so war mit dem Eintritt in ein gutsherdiches Verhält­
niss nothwendig die Aufhebung der politischen Selbständigkeit
der Gemeinlie verbunden. Die VertlleiIung der Gentilen an Guts­
herren ist denn auch für die Scyren ausdrüok1ioll bezeugt: Sozomen.
bist, eooles. IX cap. 5, vgl. Leotard, Essai sur la. oondition des
barbares .. , au IV siElOIe (Paris 1873) p. 61.

fines MusulcmJiorum nennt die Insehrift C. VIII 10667. Der
saltus Beguensis lag im 'te1'Yitorium ]}[usulamio1'um' (s. SC. de
nundinis saHuB Beguensis). Der Stein C. VIII 8396 terminirt das
zu einem den Zimizes angewiesenen Casten gehörige Land vom
Territorium der Colonie IgilgiIi. Man wird auoh bei (liesem einer
gens zugewiesenen CasteIl (fUr gentile Castelle gibt es viele Bei­
spiele in Afrika: z.B. ist das castellum Tnlei bei Rusguniae in
Mauretanien gentil s. C. VIII 9005, 9006) wie bei del' Assigna­
tion von Land an die Numidae nicht an die Cnstelle der guts­
herrlichen Colonen denken dürfen. Wenn Ale:mnder dureh seine
Colonen (?) (populares) den Ort Sertei, der der gens Numidarum
gehörte, zu einem CasteIl ausbauen lässt (G. VIII 8828), so sprielJt
das nicht dagegen, da die Colonen und die gens Numidanun
deutlich disparat sind.

Da für die peregrinen Gemeinden die römisohe Agrarver­
fassung keine Geltung hat, erstreckt sioh die Zuweisung des Bo­
dens an einen Gau Dur auf die A nweisullg der universitas agri
der gesammten BodenfIäohe,nioht auf eine Anweisung der Einzel­
antheBe. Es liegt also vor <agar per extremitatelll mensurB. com~

1 Dass ganze Barbarengemeinden im Colouatsverhältnisse standen,
ist bezeugt besonders durch uic constitutio de Soyris vom Jahre 409
(Trebell. Polio Claud.9: 'faotus mHes barbari oolonus ex Gotho'; li}u1I1e­
tI'ius pan. Constantio &; L. 3 C. Th. 5, 4). Die Inschrift C. VIII 8270,
in der ein Gentile als Colon auftritt, wird auoh heranzuziehen sein.
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prehensUll', nicht< ager divisull adsigua.tull'. Die Eintheilung des
Gebiets in Einzellose oder die Anwendung der Gemeinwirtbllchaft
bleibt der Gaugemeinde vorbehalten.

Auch die attribuirten Gaugemeinden haben ihr Territorium
(s. oben p.515); aber es ist den als Präfeoturen zu einer Stadt­
gemeinde gehörigen auswärtigen Gebilltstheilen zu vergleiohen,
da es zum städtischen Gerichtsbann gehört. Auch die selbstän­
digen Territorien d,er Gaugemeinden sind Präfeeturen, aber des
praejectus genUs, sie sind nicht Präfeeturen einer römischen Ge~

meinde.

Ver fa s s u n g.

Die gewiihl'te Äutonomie spricht eich eodann in der Erhal~

tung der alten Verfassung aus. Rom gesteht den Unterthancn
(senatum populum que' und (magistratus' zu, das heiest diejenige
Organisation, auf welcher der römische Staat .beruht 1. Schon
die officielle Anwendung dieser Terminologie ist vielleicht ein
Ausdruck des Bundes, der nominellen Gleichberechtigung, mit Rom.
Es finden sich (magistratus et senatores Vanacinorum' im Brief
des Vespasian (Bruns, fontes p. 225), ordo Zoelarum, Vocontiorum
etc. Der Rath der afrikanischen Stämme heisst ordo oder seniores.
Neben diesem Gemeinderath gibt es vielfach noch ein aristokra­
tisches Collegium, wie bei den Vocontiem XX viri; Xlprimi bei
den afrikanischen Stämmen; die eigentliche Magistratur wird meist
mit dem allgemeinen A.usdruck <magistratus' bezeichnet. Wir
kennen magistratus der Zoelae, der Bataver und der Vanacini.
In den gallischen Gaugemeinden treffen wir den vergobret14s, der
wohl als praetor in romanisirter Gestalt bei den Vocontiern sich
findet und mit dem summus magistras der Bataver identisch ist.
Das ist aber eine aus dem Königthum entwickelte Magistratur,
wie die Dictatur Roms. Neben den reges haben wir in Afrika
den princeps. Princeps heiset auch der Magistrat der Trumplini
und der der Sabini. Der <magistratus' der Zoelae ist wohl das­
selbe. Rom hat scheinbar den Häuptlingen der kleinen gentes den
Titel rex nicht zugestehen wollen, da er für die Unterthanen­
gemeinde nicht passt. Die faktische historische Identität des
princeps der afrikanischen Stämme mit dem relJJ oder regulus ist
aber klar.

Das fur die wirkliche Äutonomie constitutive Recht, die,

1 Mommsen, 8taatllrecht III 722.
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EI i gen EI J ur ill d i k t ion, fehlt den Gaugemeinden deli römillehen
ReichlI. Damit ist ihre staatsrechtliche Stellung besser präeisirt,
als es die im übrigen ganz autonome Verfassung thut. Der prae­
feetus, den wir überall, wo es im Reioh Gaustaaten gibt, treffen,
ist nioht eine militärisohe, sondern eine jurisdiktionelle Behörde.
Da der praefectus stets als praefeotus der gens anftritt. hat er
mit den praefeeti der Auxilien, dem praef. cohortis oder alae
niohts zu thun. Ich steHe die mir bekannten praefeoti von Gau·
gemeinden oder Gauverbänden zusammen:

1) praef..•. oivitatium Barbariae in Sardinia (C. XIV 2554).
2) praef. Capill(atium), A[danatiJum, Savineati(um). Quari­

nat[ium], Brieianorum (C. XII 80).
3) praef. gentis Cinithiofum (C. VIII 10500).
4) praef. eivitatium Moesiae et TribaUia.e.

DerIleibe ist
5) praef. eivitatium in .Alpibus Mal'itumill (C. V 1838).
6) pra.ef. ripae Danuvi et eivitatium dua.r{um) Boior et .Azalior

(C. IX 5363).
7) praef. Raetis, Vindolieis, Vallis Poeninae et levis arma­

turae (Wilm. 1612).
8) Cottius ist praefeetull der XIV eottischen eivitates (Pli­

niull III § 138).
9) praef. eohortis VII LUllitan. et nation. Gaetuliearl1m Ilex

quae sunt in Numidia (C. V 5267).
10) praefeotus g(entis oder c(astelli)) :M .•. (C. VIII 84,14).
11) praef. gentium in Afriea (Dessau, Inse. 8el. 1418).
12) pre .. lIgentisll SALASS: Reeneil de Constantine XX p. 55.
13) Der aUIl dem Ritterstand genommene Stattha.lter von

Sardinien heisst <proeurator Aug. et praefeetus provo Sard.' (C. X,
p. 1121 i Dessau 1358, 1359, 1360).

14) praef. oivit. Maeze[ior.] C. IX 2864.
praefectus illt der dem proeurator verwandte, mit einem mi­

litärischen oder einem Verwaltungsamt betra.ute Ritter (Il. Sta9~ts·

reoht, III 557). Wie die Proouratur, 80 hat auch die Präfeetur eine
Menge von Staffeln. Unter den oben aufgezählten Präfeoten pe­
regriner Gemeinden und Gemeindeverbände sind die versohiedensten
Amtssprengel vertreten. Es gieht praefeeti einer gens (N. 3,12),
deren Präfeetu auf die einer Cohorte folgt (vgl. den 'praef. ooh.
Corlorum et oivitatinm Barbariae Sardinia' und den <praef. eoh.
XV Lusitanorum et nll.tionum VI Gaetulio.', aber auch <praef.
Raetis Vindol. Vallis Poen. et levis armaturall' : Dessll.u 2689)
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und solche, welche über aUe gentes einer Provinz oder gar meh­
rere befehlen, wie Cottius der p1·aef. civitatium Ootti.anarum, der
pmef. civ. in Alpibus lJfaritimis und der praef. Raetis, Vindolicis,
vallis Poeninae. Solche Präfekten stehen den Statthaltern des Senats
an Rang gleich (Sardinien: N. 13), werden auch als praesidcs
bezeichnet. Der zuerst von einem Präfekten verwaltete Bezirk
ist später oft der des procurator oder gar des legatus pr. pr.,
so Sardinien; Raetia Vindel. va.llill Poeu. (Marq. J2 289), -Alpes
Maritimae (Marq. 12 280), Alpes Cottia.e (ib. 281). Es giebt denn
auch einen 'proe. Aug. ad curam gentium' (C. VIII 9327). praefecti
gentis finden sich noch bei Ammianus Ma.rcelli~us (XXIX 5, 21; 35).
Wenn mehrere dieser Präfekten vollkommen Statthalter sind, so
sind sie das ursprünglich keineswegs. Dem Pr&vincialstattbalter
unterstehen aUe Gemeinden der Provinz (mit Ausnahme der wenigen
eximirten), der praefectus dagegen ist nur für die per egri 11 e n
Gaustaaten bestellt und natürlich nicht so, dass der eigentlic.he
praeses die übrige Provinz, der praef. gentium diese Gemeinden
procurirt, vielmehl' fällt die praefectura gentium mit der Statt­
ha1tersehaft zusammen, indem in den Provinzen, die Präfekturcn
sind, nur Gaugemeinden liegen. Der pl'aefeetus Raetis, Vindolicis,
Vallis Poeninae entspricht dem ursprünglichen, der proc. pro 1e­
gato Raetiae etc. dem späteren Zustand dieser Länder, als es
noch keine nnd als es Stadtgemeinden gab. Die praefecti gentis
sind nicht etwa Gehiilfen, Mandatare des Statthalters, da dieser
selbst Mandatar ist, also nicht weiter mandiren kann. Sie sind
kaiserliche Legaten wie die Statthalter selbst, und die grösseren
Präfekturen stehen den Statthalterschaften .völlig gleich. Man
vergleiohe noch den praefectu8 '[11'0 legato insular. Balia"(um)
Wilm. 1619 und den praefectuB Aegypti, die höchste Stufe der
Präfektur.

Ursprünglich hat vielleicht jeder grösllel'e Gau seinen Prä­
fekten bekommen; je mehr dann die Organisation der betreffenden
Provinz concentrirt wurde, wird man mehrere Stämme zu einer
Präfektur vereinigt haben, endlich fasst Inan die gentes zu einem
Sprengel zusammen, welcher später eine Provinz wurde.

Die Befugnisse der Präfektur werden vor allen Dingen
j urisdi ction eIl e gewesen sein: man muss heranziehen, dass rur die
attribuirten Oamunni ein 11 vir iuri die. f\ir die der 'praef. 1. d:
derselben Inschrift zu substituiren sein wird, vorkommt (C. V 4957
8. p.515).

Eine ganz ähnliohe Funktion wie die Präfekt.en einer gens
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müssen die l1<fpaTfJTo[ der thraki,sohen Stämme gehabt haben.
Dass die (Strategien J die Regionen einer gens sind, zeigen die
Nanlen zur Genüge.

Natürlich unterstanden nur die gentes den Praefeoten. Die
oivitates der drei Gallien baben keine Präfekten. Die Prä­
fekturen sind der Beweis der mangelnden Autonomie und zudem
wohl vornehmlicll der Ersat.z für das Statthaltel1'egiment der
ordentlichen Provinz. Die praefecti der gentes in den afrika­
niscllen Provinzen sind sehr versohieden von dem praefectu8 civi­
tatium in AlpibUl'l Maritumis.

Aushebung.

Das Contingent der nichtstädtisch geordneten Gemeinden des
Reichs sind die A l1xilien. Was sich für die Berücksichtigung
der Gaue als solcher bei der Aushebung oben ergeben hat} soll
hier zusammengefasst werden.

In Spanien ist in dem besonders stark zur Aushebung heran­
gezogenen Nordwesten eben darum - je E'tärrrer die Aushebung, je
kleiner die Ausllebungsbezirke - mitunter nach Gauen ausgellOben
worden. Es giebt eine ala Carietum ct Vcniaesium, eine a. Le,na­
vontm und cohortcs Vardulorum, Amvacorum, Oantabrorum neben
den coM. Astunlm, Braccwum, Lucensium, die nach den Conven­
ten ausgehoben sind, während in Lusitanien <Lnsitania' und <Vet­
tonia" also die nach den beiden Hauptvölkern nicht Gemein­
den benannten Regionen die Hebebezirke sind und in der
übrigen Tarraconensis sogar die Provinz den Namen der Al1xilien
giebt (coh. lIispanorum).

Durchaus nach Gauen wird in Ga II i a Belgi ca und in
Germanien ausgehoben. Hier sind eben die Gane noch antonome
Gemeinden und zugleich nicht zu kleine Bezirke, was von den
populi in den asturischen Bergen nicht gesagt werden I,ann. In
Aquitanien und in der Lugdnuensis ist die Provinz der
Hebebezirk (coM. AquitanorufiI, Gallor!~m, B. Herrn. XIXp. (8).

Die Alpenvölker werden nach den PräfeHuren oder Pro­
vinzen ausgehoben. Coh. Alpinorum sind vielleicht das Contingent
der zur Cisalpina gehörenden raetischen Gaue, c. Montanorum das
der Alpes Maritimae, c. VaUenS'ium das der Vallis Poenina, der Kreis
der <c. Ligurum' ist die natioi nur die c. Tr~!mplinQrum ist eine
Ausnahme.

Obwohl in den Donauprovinzen die Gaue theilweise fort­
bestanden haben, ist doch hier nur nach der Provinz oder Land-
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sohaft (alae oder coA. Raet01'Um, Noricorum, Pannoniorum, Tkra­
cum, Breucorum, Dm'danorum, Dalmatorum) ausgehoben worden.

In den afrikanisoh eu Provinzen ist die Aushebung naeh den
l'roviDzeD, für die auoh wohl die natio, welche die Provinz be­
wohnt, vorkommt, die regelmässige: eok. Numülarum, Maurorum,
Afrorum. Die 0. Gaetulorutn sind das Contingent der natio Gae­
tulorum, welches der Gesammtname der mauletanisohen Stämme
ist, vgI. (praef. nationun~ GaetuUcarum seo: quae $Unt in Numidia'
(C. V 5267). Diese 6 Gaue sind entweder nach Numidien über­
gesiedelt, oder die Grenze Numidiens geht duroh das von gaetu­
lisohen Stämmen bewohnte Gebiet. Die (colJ. Musulamiorum in
Mauretania' (C. VIII 4B71) ist auoh kaum das Contingent einer ein­
zelnen Gaugemeinde, da der Stamm der Musulami sehr verbreitet
ist. Sie sitzen sowohl im östliohen Numidien (der 'saltus Be­
guensis' gehört zu ihrem 'Territorium') als im westlichen, und
dort wohl zunächst (Mommsen. R. G. V 634, Anm. 2).

Von dem Aushebungsbezirk ist die origo, die Herkunft
(sei es die politische Heimath, die domus, die stets eine Ge­
meinde sein muss, sei es die geographisohe (Provinz) oder eth­
nographische (Landschaft = natio» oft verschieden. Ein Ubier
z. B. dient in der ala ABturum (DeBsau 2509). Ursprünglich
besteht aber die ala Asturum nur am AstureB (Hermes XIX, p. 41).

Die Contingente der peregrinen Gaugemeinden sind militä­
risch eingetheilt in cohortes und l1,lae. Später findet sich der numerus,
ein Mittelding zwischen jenen Abtheilungen und der Legion
(Mommsen, Hermes XIX 220). Die FUhrer der Auxilien heissen
praefecti oder praepositi. Obwohl die Auxilien nur zum Thai!
aus Gaugemeinden genommen werden, war doch von ihren praefecti
zu reden, damit sie nicht mit dem praefectus gentis verwechselt
werden 1. Je mehr' die I ...egion zu einer elegio barbarica', wie der
stolze Praetorianer auf der Inschrift C. V 923 sagt, wurde, wur­
den auch die Gaugemeinden zur legionaren Aushebung heran­
gezogen. Bezeichnend für die eigentliche Incompatibilität des
Gaus mit dem Dienst in der Legion ist die Heimatbsbezeiohnung
eines Legionll.rs aus der cisalpinen Gaugemeinde der Trumplini:
~domo Trumplia' (Mommsen, Staatsrecht III 768,4), wo also der
Gau mit städtischem Namen auftritt.

1 Auch Dessau zeigt durch die Anordnung (p. 530) der bezüg­
lichen Inschriften, dass er die praefecti gentis mit den praefecti co­
hortill etc. ziemlich identificirt.
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Bezeichnung der Herkunft.

Die Zugehörigkeit zur Gaugemeinde bezeichnet cw/s.
Es heieet also oivis Batavus, Ubius 1, besonders in den drei Gal­
lien ist civis so stehend, wie oivitas für den Gau. In (civUas'
ist die Autonomie enthalten und civitas insofern die vornehmste Be­
neDnung der Gaugemeinde. Sonst kommt auoh naUo all Be­
zeichnung der Herkunft vor (nat. Batavus)j da <natio' die Land­
schaft, also eine ethnographische, nicllt eine politische Einheit be­
zeiolmet, so ist es technisch eigentlich mehr das Appellativ für
Peregrine, deren Gemeinden politisch nicht mehr existiren, also
z. B. für die Lusitanen. domobezeichnet eigentlich die städtisohe
Heimath. Ebenso setzen aber auch Gentile dem Gaunamen dmno
(domo Tribocus: C.IIl 3164) und sogar civis der Landsohaft vor
(Hermes XIX p.35). Esisteine Analogiebildung zur Heimathsbezeich­
nung des Legionars, die auf die Stadt gestellt ist, wenn der einer
Gaugemeinde entstammende Auxiliar als origo die Ortschaft (vieus,
castellum), in der er geboren ist, anführt, obwohl nicht sie, son­
dern die Gaugemeinde die Trägerin des Gemeindebegriffs ist
(Astur castello Intl:lrcatia) 2.

'b i e 0 r t 8 C haft end erG aue.

Im pIinianischen Verzeichniss der Gemeinden des römischen
Reichs figudren· die Ortschaften der Gaugemeillden als oppida
sMpendiaf"ia. Da aber städtische Gemeinden, wenn auoh gerin­
geren Rechtes, mit der Gaugemeinde unverträglich sind, so finden
wir die Dörfer und eastelle einer Gaugemeinde nur da als oppiila
stipeniliaria bezeichnet, wo der Gau als Gemeinde gar nicht mehr
besteht. An Stelle der gentes der Baetica, der Lusitania und des
grÖBsten Theils der Tarraoonensis erscheinen die Ortsohaften dersel­
ben sei es als colouiae und municipia civium Romanorum oder La­
tinorum, wenn sie zu römischen Städten gemacht worden sind, sei

1 Erst in späterer Zeit hat man vergessen, dass civis eine oivitas,
eine Gemeinde voraussetzt und sagt auch civis Thrax, obwohl die
Thraker nie eine Gemeinde" gewesen sind; vgl. BuHet. trimestriel des
antiquitßs Africain~B. Ich füge hinzu den civis Quaoeresoonsis (C. V
6796), den ioh nicht localisiren kann.

\! Etwas anderes ist es, wenn Thraker als Geburtsort ein Dorf
(und die Stadtflur ; regio) nennen. Ihre politische Zugehörigkeit ist
dann entweder gar nicht bezeichnet, oder durch die Provinz und die
Landschaft (s. oben p.6M).
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es als oppida stipendiaria. DAgegen erscheinen in den drei nord­
westlichen CODventen (Asturum, Luoensis, Bracarum) als populi,
Gemeinden, nioht Städte, sondern die alten Gaue (Plin. III §28 ff.)
und Asturica ist eine Ausnahme, wie ja auoh sonst Städt.eterri­
torien im Gebiet einer Gangemeinde als Enklave vorkommen
(Lugdunum in agI'O Segusiavorum). Dieselben Ortschaften, die im
übrigen Spanien 'oppida stip.' heissen, sind hier "oastella' (castellum
Intei'catia im conv. Asturum, cllstellum Tyde im conv. Braoarum:
Plin. !III 112); wenn auch 'oppidum' vorkommt (Plin. IIII 111:
Noega oppidum im ceuv. Asturnm), so bat das Wort hier nicht die
technische Bedeutung des duroh Aufhebung der Gaugemeinde
selbst zur Gemeinde gewordenen peregrinen vious.

Die Constituirung der oppida stipendiaria an Stelle der
aufgelösten Gaustaaten War eine Notllwemligkeit. Wenn man die
Gaue als Träger der Reohte und Pflichten, die Rom den nnter­
thänigen Gemeinden zumass, beseitigte, so mussten andere Ver­
bände zu diesem Zweck geschaffen werden. Man maohte also
die Ortschaften zu Städten, sie baben als Träger des sUpendium
den Namen C oppida stipendiaria'. Wie die römischen und lati­
niscben Städte beissen sie bei Plinius popUli, eivitatIJs, d. h. Ge­
meinden. Auch auf den afrikanischen Steinen beiBst die stipen­
diäre Stadt civitas. Es sind in Afrika die Städte des karthagi­
Bohen Herrschaftsgebieta (mit Sufeten) und die tastclla (unter
magistri) I, beide KlaBsen gelangen lläufig zum römischen Stadt­
recht. Die castella, eine in Afrika besonders häufige l{ategorie,
sind wohl nioht mit den karthagischen Städten identisch, da Su­
feten eines eastells nicht vorkommen. Ea scheinen die festen Ort­
schaften del' einheimischen Stämme zu sein. Die CRstelle haben
einen princeps (c. Tulei: C. VIII 9005)odefjJrae!ectus (C. VIII 15726
Castell bei Sicca), ferne:!: seniorcs, die mit römischer Bezeichnung
aeem'iones beissen (z. B.seniOl'Cs K(astelli) Ueubis C. VIII 15669).
Der prillceps und der praefeotus aind der Häuptling und der rö­
mische Cnrator einer gens, wie wir oben gesehen haben: das
maoht die Beziehung der castella auf die Stämme sehr wahr­
scheinlich. Wir wissen, dass ein eastellum Victoriae dem Stamm
der Zimizes gehörte. Für die Verfassung der span i13 ch en oppida

1 In d"'r civitas Vazitana 8arra: C. VIU 12004; ferner C. VIU 9317:
magg.'q. q. Kastelli .•. ; C. VIII 17327 mag. eines (easteUum) ,. renliium;
magistri haben die Castelle in der Umgebung von Cirta. (Phua, Arsacal,
Uzelis ete.).
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stipendiaria können wir uns vielleioht auf die zwei magistri des
'oppidum' Aritium berufeu (Dessau 190). sie sind eponym. also
die höohsten Beamten der Stadt. praetores von Sagunt nennt
Livius. Praetores ist eine für die Magistratur der autonomen,
magister eine für die der stipendiären Stadt passende Bezeichnung.

Sehon weil das castellum eigentlich das bl:lfestigte DOrf. der
S ta d tfl u r ist, wird der stipeudiäre Ort gerne als eivitas bezeichnet.
Auch oppidum kommt vor fur Cartbago Nova, bevor es rtimische
Colonie wurde (C. II 3408). Das Vorhalldensein von decm'io1?es
zeigt, dass die afrikanischen castella mehr sind als die römillchen
vici, die einen Gcmeinderath nicbt wohl haben können. Die Ge­
meinde der castellani ist eine t'eSlJublica (C. VIII 6306 respubl.
!)huensimu; 6702 resp.Tidditanorum; 6048 resp. Arsaculitanorum
usw.). Die Insassen des Castellll, welche nach l'ömillelwlll Begriff,
weil ihre Ortschaft niellt volles Stadtrecht ]lll.t, incolae, cQnsi.stctltcs
sind, nennen sieh cives (C. VIII 11427: cit>i ca.stelli Suf(ensis». Das
Gebiet des CasteIls heisst pagu8. Die magistri von Phua. nenllen
sich bald mag. pagi, bald mag. castelli (C. VIII 6267 -6272). Die
Gemeinden Thugga, Agbia, Thignica, Thubursiclllll beissen 'pagus
et civitas' castellum), pagus bezeichnet das Territoriulll, ci·
vitas die zugehörige Ortsellaft. Beide Begriffe gehen im 1I. Jahr­
hundert, wo diese Gemeinden Stadtrecht erlangen, in den einen
des munieipiulll Tlmgga etc. Uber (C. VIIl, p. 173). Ebenso giebt
es eine Gemeinde 'pagus et civitas Numiulitana' (Revue Aroh.
1892 p. 215), welche Begriffe später das municipium N. darstel­
len (C. VIII 115395) 1.

Da diese eastella. schon Städte römiscl1611 Reohts werden
können, können llie nicht woM Ortsohaften einer römisohen Ge­
meinfle gewesen aein, muss der pagu8 Phuensis, Thuggensis eto.
nur den 'Gatt', das Territorium des CallteUll bezeichnen. Der
'praefeetus i11l'e dioundo veofiga.l(i) quinq. loeand(0) in oastell(is)
I,XXXIII Carthagine' C. X 6104) würde fiIr Flurdörfer gar
nicht zu verstehen sein. Diese Präfektur ist zu vergleiohen mit

1 Aehnliche pagi d. h. Territorien niohtstädtischer Gemeinden
sind folgende: Eph. ep. YJI N. 805: tl'ibunu..~ ab ordine electlts pagi
Salutal'is Silonensis. C. YIII 14445 A'in Laabefl bei Zaga: AuJgustae I
s]aerum, I paJgus Thinigabel1sis. Eph. ep. V p.451; 51)1: vetel'ani ct
pagani allud Rapidum (R. ist grosses Castell westlich von
Auzia in Mauretauia Caes. s. Bullet. de l'Aoad. d'Hippone 1882). C. YIII
885: ... ex decreto paganor. pagi lIlCf'clwiCl~i,~ 'l!ctel'anol'UlIl MedeZita·
tanm'ulII.
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der praefectura gentis oder praefeotura castel1i. Für Dörfer und
eastelle, die einer Stadtgemeinde untergeben sind, wird die Ju­
risdiktion und die Steuerveranlagung von der Stadt besorgt. Dass
es für die afrikanischen castella eigene Jurisdiktions- und Steuer­
beamten giebt, beweist also, dass sie selbständige Ortschaften
sind. Vergleichen mag man, dass die lex agraria in Afrika sti­
pendia'rii, stipendiäre Grundherren, kennt und es (mancip(es) stipen­
diorum e:c Aft'ica' giebt (Hermes XXVIII p. 88, Anm. 1 Mommsen i
Dessau 901). Wie die Grundherrschaften, sind die cll.stella selb­
ständige Steuerbezirke. Was c'll8ctigal(i) locand(o)' anbelangt, so
ist bekannt, dass die Steuer der Provinzialgemeinden das stipen­
dium, die feste Geldsumme, dagegen vectigal die vom ag e r
publicus für BenUtzung zu entriohtende Quote ist (Marq. St.-V.
n 2 161). Das veotigal wurde in der Regel, auch in der Kai­
serzeit, verpaohtet (Marq. H 2 247). Der Fall liegt hier vor.
Wegen der Beziehung des praef. i. d. zu den castella müssen
dieselben Gemeinden darstellen man darf nicht an Castelle der
kaiserlichen Colonen denken. Die cll.stellani hatten also jedenfalls
Dur den Ususfructus nicht das Eigenthum des Bodens. Man wi)'(l
sicb der auf die Zimizes bezüglichen Verfügung erinnern.

tributum und 'lIectigaZ sind beide der vom Provinoialboden
als der Domäne des römisohen Volks zu entrichtende Bodenzins.
vectigal ist die ältere Form der Fruchtquote, wie sie in der re­
publikanisohen Zeit - die sizilische decuma - angewandt und
daher in den senatorisohen Provinzen geblieben istj fributum, die
feste Abgabe, ist die jüngen~ Form und in den kaiserlichen Pro­
vinzen in Anwendung (Staatsrecht III 807). Das Tributum gilt
mehr als eine selbst mit Autonomie vereinbare Steuer, während
der Bodenzins, das vectigal, scharf das Eigenthum des römischen
Staats manifesth't (Staatsreoht III 732), denn die Grundsteuer ist
eine Ab gab e der Grundeigenthümer au den Staat, der Bodenzins
die dem Eigenthümer des Bodens für dessen Benützung zu ent­
richtende Rente. Darum zahlen ein veotigal ebenso gut die Päohter
der städtischen Ländereien wie die unterthänigenProvincialeu, denen
die 'praedia populi Romani" der nioht autonomen Gemeinden ge­
lassene und gehörige Boden, zum Gebrauoh belassen wird. Die
Provinoialen können geradezu als Erb pä 0 h te r des Provinoialbodens
bezeiolmet werden (Mommsen, Abriss des Staatsreohts p.71). Das
tribut}lm ist eine politische, das vectigal eine privatrechtlicbe Lei­
stung. Das Recht, welches der Stamm der Zimizes an dem Ter­
ritorium des cll.stellum Viotoriae hat, wird als usus bezeiohnet.
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Da das betreffende recht kleine Gebiet (500 passus Radial~

entfernung vom Oastell aus) nicht das Territorium der gens, son­
dern des dem Stl\mm zur Besatzung übergebenen OasteHs ist,
so hat der Usus des territorium castelli nichts mit dem Boden­
recht der Gaugemeinde als solcher zu thun. .Da auf ihrem Acker
vectigallastet, muss sie ususfructus wie jeder possessor und con~

ductor gehabt haben. Dagegen hatte die föderirte autonome Pro­
vincialgemeinde das Recht des habere possidere, welchem die fiir
das quiritarische Eigenthum übliche Formel < oorum esse' ent­
spricht (Staatsrecht UI 687). Die Verschiebungen, welche meh­
rere afrikanische Stämme erlitten haben, erklären sich wohl auch
aus dieser Rechtsstellnng, aus dem Mangel eigenen Gebiets.
Während die autonomen Gemeinden ibren Boden behalten, sind
die untertbänigen darin völlig von Rom abhängig. Ihr Territorium
wird ihnen (assignirt', wie wir aus dem Dokument O. VIU 8813
sehen. In diesem Fall haben sie ihre alten Sitze eingebüsst;
aber auch wenn sie bleiben durften, wie es wohl den sardischen
Stämmen zugestanden worden ist, von deI'en Territorien wir
Kenntniss haben (s. oben), so datirt dieses Recht an den alten
Sitzen erst von dem Moment der Erlaubniss, das alte Land be~

halten zu können, an. Das Besitzverbältniss ist nicht das alte,
sondern ein neues.

S t e u e re r heb u n g.

Die Steuer der unterthiinigen Gaue wird, soweit hierüber
Zeugnisse vorliegen, nicht nach den Gauen, sondern nach den
Ortschaften derselben, den oppida oder cast.eUa, erhob6n: vgl.den
oben genannten praef. vectigal(i) locand(o) in LXXXIII castell(is)
A/t'icae (p,549); C. III 388: A. Lollio Frmdoni , , , • civitates
XXXXlIII ex pt'ovincia Af"ica quae sub eo censae s~,nt. Civitas
ist, wie gesagt, der technische Name der stipendiären Gemeinden
AfrikalI. O. VI 1463: at censU8 aecipiendos eivitatium XXIII; .• Vas­
eonum ei Vardulorum. Weil die Steuer auf den oppida der Gaue
ruht, heissen sie oppida stipendiaria; •gens stipendiaria' kommt
nie vor. Durch diese Ordnung werden die Ol·tschaften del' nicht­
städtisch geordneten Unterthanengemeinden auf ein6 Stufe mit
den unterthänigen Stadtgemeinden im Osten gestellt, Sie ist ein
recht bezeichnendes Zeugniss für den städtischen ehal'akter des
römischen Reichs, Zugleich ist diese Ordnung der Ausdruck des
Fehlens der Autonomie. Wie fiir die römische Stadt, so wird
auch für eine föderirte gallische civit8B wohl eine eigene Schatzung
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(censitor civitatis foea. Remorum; exactor trwut01"l1m civitat. Gal­
l(iac) (Dessau 2705); dilectaiori pet· Aquitaniae XI populos (D~s­

sau 1454) bestellt. Das ist weder für eine Gaugemeinde, noch
für eine ihrer Städte (so dass diese als Trägerin des Begriffes der
Gemeinde fllngirt hätte) üblich. Der (Jxactor tributorum it~ Hel­
[v(etiis)] (Inscr. Oonf. Helv. 178)1 ist eine Singularität.

Die Schatzung wird meist, wie die Beispiele von Vereini­
gung vieler oppida zu einem Censllsbezirk beweisen, 'von einer
Centralstelle aus durch einen Centralbeamten, den praefectus, be­
sorgt. .Die (magg. q(uin)q(uennales) kastelli' (0. VIII.9317 zwi­
schen Tipasa und Ca.esarea) müssen auf eine lokale Schatzung
118zogen werden. Wie die municipale Schatzullg alle Jahre von
den zu (Quinquennalen' ernannten II viri vorgenolnmen wird, so
werden 11ie magistri ca.stelli die caRtellani gesclJä.tzt und die J,iste
dem praefectus eingereicht haben 2.

Organisation der Gaustaaten.

Dass die Or!Bcl1aften (oppida, easteUn, viei) der Gangemein­
den erst dnrel1 Rom eine Art von politischer Funktion erllalteu
11aben, ist gesagt. Der Begriff der Gemeinde beruMe nicht auf
Bevölkerungscentren, sondern anf dem Volksganzen. Es giebt
aber bei einigen Stämmen noch eine Eintheilung in kleinere
Kreise. Von Oaesar wissen wir, dass die Helvetier vier pagi
hatten (h. GaU. 1, 12). Eine Inschrift bestätigt uns, dasEl pagi
der officielle Name dieser Staatstheile ist (oben p. 532).

J;~ine ähnliche Zusammensetzung ist kenntlich, wenn die
gens ZoelaruUl aus gel1tilitates besteht (p. 504). Da del' Name
pagus immer den Landbezirk, in der Regel sogar den der Gau­
gemeinde selbst, bezeichnet, BO ist gentilitas eine viel passendere
Bezeiclmung für die SippsclJaften, aus denen der Stamm besteht.
Für den Stamm giebt es viele Namen. Die nichtstMtische Ge-

1 Der censitor Brittonum .Anavionensium (Dessau 1338) gehört
nicht hierher, denn BI'. Anavionenses ist nicht eine Gau-, sondern eine
Localbezeichnung.

2 Wie für die Territorien der Castelle, gab es auch für die In­
sassen eines castrensischen, eines zu einem Lager gehörigen Territorium
eine besondere Schatzung. Anders kann man den 'quinqueuualis terri­
torii Capidavensis' (Qsernavoda in Moesia inferior: Arch. Ep. MUt. XIV
(1891) p.17) und den des t. Vetussalinense (ib. p.54) nicht verstehen.
Vgl. über diese Territorien meinen Aufsatz im Hermes XXIX.
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meinde bezeichnet pagus] darin liegt der Mangel eines städtischen
Centrull1s 1.

Als politische Gemeinde heisst der Gau civitas und popzlllls
(Plinius).

gens bat die politische Terminologie auf den Stamm ange­
wandt s, weil er wie die römische gens auf den Familien beruht.
Zugleich ist damit der Mangel einer wirldiohen Gemeinde aus­
gedrUckt. Plinius (V 17) gebraucht vielleicht sogar famiUa in
diesem Sinne.

nativ (lavo~) ist ein ethnographischer Begriff und bezeichnet
technisch nicht die einzelne Gaugemeinde, sondern das Vollr, zu
dem mehrere Gaue gel1ören. Technisch ist also <-natione Gallus',
Thram, Raetus, nicht nato Trevir, Batavus. Wenn Plinius öfter
von plu1'ia nomina eines Volkes redet, so meint er die Gaue; so
N, H, IIr 47: popuU inalpini multis nominwus; IV § 40: Bes"
sorum mulla nomina; IV 106: TeLfJUandri pluribus nominibu.s; III
135: Cnpillatorum plut'a genem. Plinius pflegt Volk und Gau
genau zu unterscheiden. Beispiele sind zahlreich (Moesicae gentes
Hn 3; Gaetulae Maurae) gentes V 17 i Vindelicorum gentes
quattuOt' III 135; Raeti et Vindelici omnes in muUas civitates
divisi (II1 133 UBW.). Die< nationes VI GaetuZicae' der Inschrift
(C. V 5267) sind fUuf Stämme (nationes) des Volks der Ga.etuH.
Ebenso wird 'Numidae' in den Inschriften nicht von einer genst
sondern von a.llen gentes der natio Numida gebraucht. <gens
Numidarutn' in der Assignationsinschrift ist daher eine gens des
Volks der Numidae, nicht die der Numidae, nicbt ein Individual­
name. Ebenso sind aucb die MtlSulami wohl keine Gemeinde. Die
Afri (ct cives Romani Suenses) sind irgend welche aus Afri,
aus den gentilen Bewohnern von Afl'ica proconsularis bestehende

1 Verwandt ist tert'it(Yl'ium, welches mit Vorliebe auf llolche Cor­
porationen angewandt wird, welche nur ein Gebiet, nicht eine Stadt­
gemeinde darstellen, also anf die Gutsbegirke, die territoria legionis, usw.
Dass territorium das eines städtischen Centrums entbehrende Gebiet ist,
zeigt al11 besten die 'l'erl11inologie der lex Rubria, denn die Reihe der
verschiedenen Kategorien von Gemeinden bis z.um conciliabulum und
castellum hinab schliesst 'territorium'. Damit ist alles erschöpft und
der Fall gesetzt, dass es ein Territorium ohne jede Ortschaft gäbe.

2 Vom Sprachgebraueh der Schriftsteller ist natiirlieh bei diesen
Feststellungen abzus!Jhen. Plinius verwendet gens oft für natio (so III
§ 134: 'Lepontios et Salassos Tauriscae genUs'), da für ihn eivitas die
Gaugemeinde ist.

Rhein, Mus. r. Philol, N. F. L.
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Gemeinde, wie 'conventus CR. et Numidarum qui Maacululae
habitant'. Bei diesen Doppelgemeillden sollte die Nationalität der
heiden Theile bezeichnet werden; die (Jives Romani Bind nicht irgend·
welche municipes, sondern die bevo1,zugteste Klasse der Reichs·
bürger, weshalb dem 'CiVllS R.' der republikanischen Zeit 'lta!icC
entspricht. In anderen Conventen heissen die Peregrinen pagani
(Rapitlenslls, Medelitani).

Gemischte Gemeinden.

Ueber die aus römischen Bürgern und' pagani' zusammen­
gesetzten Gemeinden wird hier einiges zu sagen sein.

Wenn in den autonomen peregrinen Gemeinden des Reichs,
seien dies nun griechische rr6f,.Et~ oder auch gallische civitates,
die römischen Bürger, welche in jenen Gemeinden Bich niedergelas'
sen hatten, sich als <convelltUB civ. Romanorum] - griechisch 01
crUIJ.1TPlllJ!llTEUOJ!EVOl oder KaTOlKOOVT€~ 'PwJ!alOl der Gemeinde
anBchlossen, bildeten sie da, wo eine solche autonome Gemeinde
fehlte, eine Gemeinde rur sich, die ich im Gegensatz zu jenen,
wo nicht vorwiegend städtischen, so doch auf eine quasimuni­
eipale Gemeinde basirten Conventen als< conventus vicani' be­
zeichnet habe 1. Zu diesen Kategorien gehören z. B. die im 'ter­
ritorium legiolflis' ansässigen cives Romani. Es ist nun in Afrika
üblioh, dass die römischen Bürger, welche auf dem flachen Lande
ausserhalb städtisoher Territorien ansässig waren, die Peregrinen
der Gegend in ihren Convent aufnahmen. Wir kennen folgende
Beispiele:

1) Eph. ap. V p. 363 (Masculula in der Africa procoll.): divo
Augusto saorum oonventus civium Romano1'nm et Numidarum qui
Mascululae hahitant.

2) Comptes rendus des soanees de l'Aoademie d'Hippone
1892 p.39 Chaoch:

C. Iulio Maeaudro I 800e1'o t. Popili Primi 1 Arri et cives 1

Romani Suenses I ob meritum d. d. 11

Afri sind die Peregrinen der Africa proconsulal'is, vgl.
C. VIII 14364: civitas Uccuba deoreto Afro1'um posuit.

Die cives Romani dieser heiden Inschriften sind offenbar
Civilisteu, wohl Aokerbauer. Es giebt aber auch Convente aus
Veteranen und Peregrinen.

3) Eph. ep. V p. 459 und 561 aus Rapidum (Mauret. Caesar.)

1 de conventibull civ. Rom. Berlin 1892.
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wo ein Lager war, die Gemeinde ist also eine canabensisohe:
... veterani et pagani cOl1sistentee aput Rapidum. consistentes
apud ist die technische Bezeichnung der bei einem Standlager
sioh bildenden oanabensisohen Gemeinden; vgl. veterani ct cives Rom.
consistentes acl leg. 11 Ad. in Aquincum; im Ausdruck consisten­
tes ad canabas lcq. V (Treesmia) ist canabas irrthümlioh zugefügt.

4) C. VIII 885: ..• ex decTate paganor(um) pagi Merourialis
(et) vetaranorum Medelitanorum. Offenbar ist cl einzuschieben 1.

1 Von solchen Doppelgemcillden gicbt es in Afrika noch eine
andere I{ategorie, die als •pauus et civitas' bezeiohneten Gemeinden.
Wir kennen diese Form bei Thugga, Thignioa, Agbia, Thubursioum,
viel' benachbarten Orten, ferner' p. et c. Numiulitana.' (oben p. 549);
etwas ähnliches liegt vor, wenn die magistri in Phua (b. Cirta) bald
mag, pagi, bald mag. casteUi heissen. pagu8 et eivitas sind aber nicht
sowohl eine Gemeinde als eine Combination von zweien (utraque pm's
civitatis Thignicensis: Wilm.2344), da. jeder Thei! seinen Gemeinderll.th
(' utriu8qt~e oniinis', Wilm. 2347) bat. Wie diese, so versohmeh!;en auch
die peregrinen und römischen Bürger später zu municipes oder coloni,
da die Bürgerschaft der städtischen Gemeinde nothweudig eine Einbeit
bildet. Wenn auf italischem Bodeu Alt- und Neubürger zuweilen ge­
schieden sind, so sind das nicht zwei Gemeinden, sondern zwei Stände,
wie urspl'llnglich popuZus und plebes in Rom geschieden sind. Diese
Bildungen rilhren davon her, dass die Altbürger der von Rom unter­
worfenen Gemeinde bei der Umwandlung ihrer Stadt iu eine Gemeinde
Roms in den Municipalverband als Bürger mindet'en Rechts a.ufgenom­
men werden. Solche ]'iioUe sind bekannt in C1usium: OltlcSini vetet'es
ct novi (Plinhis N. H. IlJ § 52); Volaterrll.e (Cicet'o ad Att. I 19, 4);
Pll.rentium O. V 335: pc!tronus colon, 1'11.1. Pat'ent mwial(is) vetct'(Uln)
Par(cntinorum); Ferentinum: '1f1wentini novani' (0. X 5825, 5828);
Nola: C. X 1273: deeurio adZcetu.s ex vetel'wus NoZat~is; Arretium: de­
Clwiones .A.t'retinol'ulIl vetCI'UI1t (0. XI 1849), vgl. Plin. III § 53: '.A.rretini
vetet·I!S, Arl'etini Fidentiores, .A.rl'etini 1ulienses'. Es ist sehr wohl
möglich, dass die 'pagani pagi Felicis Subul'bani' von Pompei die alten
Pompeianer sind, welohe bei Oonstituil'ung der Colonie Pompei durch
Sulla als pagane Gemeinde orgauisirt wurden (C. Xt p. 89). Später
scheint diese politische Scheidung beseitigt uud die magistri jenes
pagus in ein 'ministerium Augusti' in sacrale Vorsteher für den Kai­
serkult verwandelt zu sein nach dem bekannten Gebrauch, dass eine
als solche beseitigte Gemeinde als Kultgenossenschl\ft fortbesteht,

Dass die Altbiirger, die Bürger der unterworfenen Gemeinde, zu
der municipalen Gemeinde gehörten, beweist der Antheil am Gemeinde­
rath. Nur als Stand wurden die 'veteres' unterschieden, und die aus
ihnen genommenen Deourionen sind 'deouriones veterum'. Eine ähn­
liche Scheidung besteht in jeder latinisehen Stadt zwischen den IJatiui
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Hiermit soll die Untersuchung übel' die nicht städtischen
Gemeinden des römisohen Reichs abgesohlossen werden.

Wenn eine jede Untersuchung auf dem Gebiet der Verwal­
tung der römischen Provinzen ein bestimmtes Verwaltungsprincip
überall erkennen lässt, so ist diese geeignet eine weitere Per­
spective zu eröffnen, Die Geschichte des römischen Reichs ist
eine fortwährende Erweiterung des Reichsgedankens. Am Anfang
der römischen Geschichte steht die Stadt Rom. Die Usurpation
der Hegemonie über das nomen Latinum führt zu dem Bund aller
latinischen Städte unter Rom, die Unterwerfung des übrigen Ita­
liens erweitert das nomen Latinum zu dem Begriff des <nomen
Italioum', aus dem in Folge der gewaltigen Reaktion der Italiker
gegen die tyrannisohe Roma das einen Complex von autonomen
Stadtgemeinden darstellende Italien wird. Die städtische'Besied­
lung der Provinzen erweitert diese Föderation zu dem den gan­
zen Erdkreis umfassenden Städtebund, dessen caput die Stadt
Rom, einst die einzige Stadt ist, Nach der Aufnahme der nach
Kriegsrecht behandelten Gemeinden, der dediticii, bilden das Reich
nicht mehr allein die mit Rom föderirten Gemeinden, sondern alle
Unterthanen, wess Rechts auch immer die einzelne Gemeinde sei.
Mit diesem weiten Begriff der Reichszugehörigkeit ist denn auoh
die Aufnahme nichtsliidtisoher Gemeinden vereinbar. Immer loser
wird der Reicbsverband und schliesslich werden in das Reich
aufgenommen barbarische Völker, mit denen Rom auf dem Kriegs­
fuss nicht fertig werden kann. W eIcher Unterschied zwischen
diesen <foederatf und denen des augusteischen Reichs I Weniger
die Durchsetzung des römiscben Städtereichs mit disparaten Filamen­
ten, als die Umwandlung des Reichs in eine Domäne des t do­
minus et deus' hat die Stadt Rom von ihrer lange behaupteten
Höhe binabgestossen, bat sie zu einer von tausend nur zu
Steuerzwecken und anderen Lasten' erhaltenen Städten gemaoht.
An Stelle des starken, auf einen Bund vieler autonomen Munici­
pien gegrt'illdeten Reichs war die Person des Kaisers getreten.
War sie nicht im Stande, dem Stürmen der andringenden Bar­
baren zu trotzen, das Reich als solches hatte keine Kraft mehr

und den /Jives Romani, d. b. don durch ein Amt zum römischen Bürger­
recht gelaugten Bürgern. Die' decl1riones cives Romani' in Thisiduo
werden yon den 'municipes Thisidnenses' unterschieden (0. VIII 13188).
Hier muss das 'maius Latium' nud schon die zum Gemeinde­
r8th gelaugten Latiner römische Bürger geworden sein (Gaius I 96).
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und die Unfähigkeit der letzten Kaiser, mit illrer Person das zu
leisten, was ehedem eine Legion starker Gemeinden geleistet hatte,
brachte den grossen Zusammenbruch, durch den an die Stelle der
römischen auf die S t a d t basirten Welt, die der barbarischen
Völker trat. Die gentes, an denen einst der Begriff des nieder­
sten Unterthans der Stadt Rom haftete, hatten über die urbs
lJesiegt.

Berlin. . Adolf Schulten.

Nachtrag
zu 11.493.

Leider ),onnte ich, da die Correctur der Abhandlung auf
einer griechischen Reise erledigt werden musste, den eben in
den Studi Stol'ici erschienenen Aufsatz von E. Pais über die Or­
ganisation der peregrinen Gemeinden in Sardinien und Corsica
nicht benutzen.




